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Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Politische Grundfragen

Nationale Identität

Im November beantragte die Rechtskommission des Nationalrats der
Bundesversammlung ein Gesetz über die Rehabilitierung der schweizerischen Kämpfer
auf republikanischer Seite im 
Spanischen Bürgerkrieg von 1936-39. Von den rund 650 Bürgerkriegsteilnehmern
waren nach ihrer Rückkehr in die Schweiz über 400 zumeist wegen der Leistung von
Kriegsdienst in einer ausländischen Armee verurteilt worden. Diese Urteile wollte die
Kommission nun mit dem neuen Gesetz generell aufheben. Sie begründete ihr
Vorhaben damit, dass diese Personen die „auch für unser Staatswesen grundlegenden
Werte der Freiheit und Demokratie verteidigt“ haben. Ihre Verurteilungen seien zwar
nach dem damals und auch heute noch geltenden Strafrechtsartikel, welcher den
Dienst in fremden Heeren untersagt, juristisch korrekt gewesen. Ihr Kampf gegen den
Faschismus solle aber aus heutiger Sicht als historische Leistung gewürdigt und ihre
Verurteilung aufgehoben werden. Ein Anspruch auf irgendwelche
Entschädigungszahlungen ergebe sich daraus nicht und sei von den Betroffenen auch
nie erhoben worden. Die Aktivität der Rechtskommission des Nationalrats war durch
eine 2006 eingereichte parlamentarische Initiative Rechsteiner (sp, SG) ausgelöst
worden. Nahezu alle anderen westlichen Staaten haben ihre Spanienkämpfer schon seit
langem rehabilitiert. Die Kommission hatte dem Vorstoss gegen die Stimmen der SVP
Folge gegeben und die Rechtskommission des Ständerats hatte sich diesem Entscheid
im Frühjahr 2008 einstimmig angeschlossen. Bei der im Jahr 2002 erfolgten
Behandlung der Vorlage über die Rehabilitierung der Flüchtlingshelfer im zweiten
Weltkrieg war der Einbezug der Spanienkämpfer noch nicht mehrheitsfähig gewesen.
Der Bundesrat hatte gegen die Vorschläge der Rechtskommission nichts einzuwenden.
Als Erstrat befasste sich der Nationalrat in der Dezembersession damit. Das Gesetz
wurde von der SVP bekämpft, deren Sprecher Heer (ZH) argumentierte, dass diese
Personen zu Recht verurteilt worden seien und es kein ehrenhaftes Motiv gegeben
habe, sich für die Republikaner im Spanischen Bürgerkrieg zu engagieren. Der
Rückweisungsantrag wurde allerdings nur von einer Minderheit der SVP-Fraktion
unterstützt; die Mehrheit der SVP enthielt sich der Stimme oder befand sich im Moment
der Abstimmung nicht im Saal. Alle anderen Fraktionen befürworteten die
Rehabilitierung der Spanienkämpfer einhellig. 1

MOTION
DATUM: 02.12.2008
HANS HIRTER

Rechtsordnung

Strafrecht

Eine Mehrheit des Nationalrats fand es ungerecht, dass der Entscheid, ob eine Tat ins
Strafregister eingetragen wird, bei Urteilen ohne Freiheitsentzug von der Höhe der
Busse bestimmt wird. Da diese von den Einkommensverhältnissen des Täters abhängen
kann, soll gemäss einer überwiesenen Motion Heer (svp, ZH) in Zukunft nicht mehr
darauf, sondern nur noch auf die Schwere des Delikts abgestellt werden. Der Ständerat
lehnte diese Motion ab. 2

MOTION
DATUM: 10.12.2009
HANS HIRTER

Eine parlamentarische Initiative Heer (svp, ZH), welche die Erhöhung des Strafrahmens
für Gewaltdelikte forderte, wurde im Frühjahr 2015 im Nationalrat abgelehnt. Der Rat
folgte damit dem Antrag seiner Kommissionsmehrheit. Man wolle zuerst die Revision
des Allgemeinen Teils des Strafgesetzbuches abschliessen, bevor man zur Revision des
Besonderen Teils übergehe. 3

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 11.03.2015
KARIN FRICK
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Grundrechte

Die Veröffentlichung des Ergebnisses der Vorprüfung durch die Bundeskanzlei Mitte
März 2016 war für das Egerkinger Komitee der Startschuss zur Unterschriftensammlung
für die Volksinitiative «Ja zum Verhüllungsverbot», deren Text sich am Tessiner
Verhüllungsverbot orientierte. Die dazugehörige medienwirksame Inszenierung auf dem
Bundesplatz, bei der einige Komitee-Mitglieder als vermummte Chaoten und
Burkaträgerinnen – zum Teil mit Sprengstoffgürtel-Attrappe – verkleidet posierten,
hatte für das Komitee ein juristisches Nachspiel. Im Kanton Bern gilt seit 1999 ein
Vermummungsverbot bei unbewilligten Demonstrationen, weshalb die Stadt Bern das
Komitee wegen «Kundgebung ohne Bewilligung» mit 500 Franken büsste, wie die
Aargauer Zeitung berichtete. Da die eidgenössischen Räte sich später aber gegen die
Aufhebung der parlamentarischen Immunität Walter Wobmanns – Präsident des
Komitees und Nationalrat – entschieden, musste die Busse nicht bezahlt werden. 
Einige Monate nach Anlaufen der Unterschriftensammlung, im Sommer 2016,
vereinnahmte der Zürcher SP-Regierungsrat Mario Fehr die Schlagzeilen zur Burka-
Debatte, indem er sich als prominenter Vertreter des linken Lagers zu den bisher
hauptsächlich rechtsbürgerlichen Befürwortern eines Verhüllungsverbots gesellte.
Burkas gehörten nicht in die Schweiz, denn in einer liberalen Gesellschaft zeige man
das Gesicht, zitierte ihn die Presse. Erwartungsgemäss löste er mit dieser
«Provokation», wie die NZZ seinen öffentlichen Positionsbezug gegen die Parteilinie
nannte, weit über seine eigene Partei hinaus einen Sturm der Entrüstung aus. Linke wie
Liberale warfen ihm ein seltsames Verständnis von Liberalismus vor. Doch es zeigte sich
auch, dass die SP in dieser Frage keineswegs geeint war. Mit Pierre-Yves Maillard (sp,
VD) und Anita Fetz (sp, BS) sprachen sich in den Tagen darauf zwei weitere SP-
Aushängeschilder gegen die Burka in der Schweiz aus und auch bei der Parteibasis
erfreue sich Fehr – nicht nur, aber auch wegen seiner Haltung in der Burka-Frage –
grosser Beliebtheit, erklärte der Zürcher SP-Präsident Daniel Frei. Christian Levrat (sp,
FR), Präsident der SP Schweiz, betonte gegenüber «La Liberté» unterdessen, dass die
Burka aus der Schweiz verschwinden müsse, aber die Initiative der SVP der falsche Weg
sei. Einig waren sich die Beteiligten letztlich darin, dass die Debatte über das
Burkaverbot parteiintern noch geführt werden müsse.
Damit war die SP jedoch nicht allein; gespalten zeigten sich in der Burka-Frage auch die
FDP, die CVP und sogar die SVP, deren Nationalräte Claudio Zanetti (svp, ZH) und Alfred
Heer (svp, ZH) zu den prominentesten Gegnern des Burkaverbots gehörten.
Handkehrum sprachen sich nach dem «Bekenntnis» Fehrs auch immer mehr
bürgerliche Politikerinnen und Politiker öffentlich für ein Burkaverbot aus, auch wenn
dieses ihrer Meinung nach nicht in die Verfassung gehöre, sondern vielmehr auf
Gesetzesebene oder kantonal geregelt werden solle. Den «rasanten
Meinungsumschwung» im bürgerlichen Lager beäugte Initiant Walter Wobmann eher
skeptisch und brachte den Vorwurf des politischen Opportunismus aufs Tapet. 
Nichts zur Entkräftung dieses Vorwurfs beitragen konnten die Ende August publizierten
Resultate einer repräsentativen Umfrage von «Le Matin Dimanche» und der
Sonntagszeitung, wonach 71 Prozent der befragten Stimmberechtigten ein
Verhüllungsverbot in der Schweiz befürworteten. Fast alle (96%) der befragten SVP-
Wählerinnen und -Wähler sprachen sich dafür aus; bei den anderen bürgerlichen
Parteien BDP, CVP und FDP äusserten sich rund drei Viertel positiv zu einem Verbot.
Die Wählerschaften der GLP und der SP zeigten sich mit 54 bzw. 47 Prozent
Zustimmung gespalten, während die Basis der Grünen als einzige klare Ablehnung
signalisierte. Eine weitere Umfrage im Auftrag der «Schweiz am Sonntag», deren
Ergebnisse drei Wochen später veröffentlicht wurden, bestätigte diese Tendenz, wenn
auch in leicht abgeschwächter Form. Hier sprachen sich schweizweit rund 61 Prozent
der Befragten für ein Verhüllungsverbot aus, ältere deutlich stärker als jüngere.
Als Alternative zum Burkaverbot in der Verfassung, das allenfalls Signalwirkung habe,
aber keine Probleme löse, erneuerte CVP-Präsident Gerhard Pfister (cvp, ZG)
unterdessen die Idee eines Religionsartikels in der Verfassung. Es müsse eine
grundsätzliche und breitere Diskussion darüber stattfinden, «welche Werte in unserer
Gesellschaft für alle gelten sollen» und «wie unsere Rechtsordnung gegen
fundamentalistische Ideologien durchgesetzt werden» könne, so Pfister gegenüber dem
St. Galler Tagblatt. Der Aargauer SP-Nationalrat Cédric Wermuth griff die Idee Pfisters
auf und präsentierte in der «Schweiz am Sonntag» einen Entwurf für einen solchen
Religionsartikel, den er als «Koalitionsangebot an die progressiven Kräfte – nicht nur,
aber auch im Islam» bezeichnete. Der Vorschlag sah Gleichbehandlung und
Nichtdiskriminierung für alle religiösen Gemeinschaften bei gleichzeitiger Verpflichtung
derselben auf die Werte der Bundesverfassung vor und gründete in der Hoffnung,
durch die staatliche Anerkennung des Islams dessen fundamentalistische Strömungen
zurückzudrängen. Da ein solcher Toleranzartikel jedoch einerseits die Abschaffung des

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 14.09.2017
KARIN FRICK
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Minarettverbots bedeutete und andererseits viele neue Fragen nach tolerablen und
intolerablen Glaubensäusserungen aufwürfe, räumten ihm die Medien keine allzu
grossen Erfolgschancen ein. Auch von Seiten christlicher und muslimischer
Religionsgemeinschaften äusserten sich kritische Stimmen zu diesem Vorhaben.
Zur Halbzeit der Sammelfrist, Anfang 2017, gab Initiant Walter Wobmann in der Presse
bekannt, sein Komitee habe bereits 70'000 Unterschriften beisammen und schaue
somit zuversichtlich dem Ablauf der Frist Mitte September entgegen. Derweil zeichnete
sich auch immer deutlicher ab, dass ein indirekter Gegenvorschlag mit einem Verbot
auf Gesetzesstufe durchaus denkbar sein würde und dass ein solcher bei vielen v.a.
bürgerlichen Parlamentarierinnen und Parlamentariern wohl auf Unterstützung zählen
könnte. Darauf liess sich Wobmann im «Blick» zitieren: Falls der Inhalt des
Gegenvorschlags deckungsgleich zu jenem der Volksinitiative wäre, werde man den
Rückzug der Initiative in Betracht ziehen.
Anfang September 2017, also noch vor Ablauf der Sammelfrist, präsentierte der
Ausserrhoder FDP-Ständerat Andrea Caroni bereits ein Nein-Komitee zum
Verhüllungsverbot, für dessen Co-Präsidium er Vertreterinnen und Vertreter aus allen
Fraktionen gewinnen konnte. Zu seinen Mitstreitenden zählten gemäss «Sonntags-
Blick» SVP-Nationalrat Claudio Zanetti, die Zürcher Nationalrätinnen Tiana Angelina
Moser von der GLP, Barbara Schmid-Federer von der CVP und Rosmarie Quadranti von
der BDP sowie die Ständeräte Hans Stöckli (sp, BE) und Robert Cramer (gp, GE). Caroni
nannte die Initiative des Egerkinger Komitees «Symbolpolitik», die ein
«Scheinproblem» lösen wolle. Es gehe den Initianten nicht um Frauenrechte, sondern
um den «Kulturkampf gegen den Islam». Ausserdem verletze ein nationales Verbot den
Föderalismus; einen Entscheid sollte jeder Kanton für sich treffen, präsentierte er
seine Argumente im «Sonntags-Blick». Initiant Wobmann kommentierte die Gründung
des Gegenkomitees laut «Blick» mit der Bemerkung, Caroni verfüge über «spezielle
Hirnwindungen». Unverständlich sei für ihn auch, was in seinen Parteikollegen Zanetti
gefahren sei, dass er sich so vehement gegen die Initiative engagiere. 4

Institutionen und Volksrechte

Regierungspolitik

In der Herbstsession 2020 genehmigten die Räte den von der Regierung Ende Februar
2020 vorgelegten Geschäftsbericht des Bundesrates 2019. 
Erich von Siebenthal (svp, BE) berichtete im Nationalrat für die GPK und dankte den
Subkommissionen und den verschiedenen Departementsverantwortlichen, dass die
Anhörungen zu den einzelnen Bereichen im Bericht trotz Corona-Krise durchgeführt
werden konnten. Die Bewältigung der Pandemie sei dabei ein «zentrales
Querschnittthema» gewesen und die Erfahrungen der verschiedenen Verantwortlichen
in der Krise hätten nicht zuletzt zum Beschluss der GPK geführt, den Umgang der
Bundesbehörden mit der Covid-19-Pandemie näher zu beleuchten. Für die
Subkommission, die sich hinsichtlich Geschäftsbericht mit den Departementen EDI und
UVEK befasst hatte, ergriff Thomas de Courten (svp, BL) das Wort. Im EDI sei das
Erreichen der wichtigsten Legislatur-Ziele im Bereich der Altersvorsorge (Stabilisierung
der AHV, Definition der Eckwerte für die BVG-Reform, Modernisierung der Aufsicht
über die erste Säule) auf gutem Weg. Die Förderung des öffentlichen Verkehrs zwecks
qualitativ hochwertigen Mobilitätslösungen sei hingegen noch nicht optimal umgesetzt,
weil vor allem die Qualität im Personenverkehr nicht genüge. Alfred Heer (svp, ZH)
sprach für die Subkommission, die sich bei der Evaluation des Geschäftsberichts mit
dem EJPD und der BK beschäftigt hatte. Die Subkommission habe sich mit der
Umsetzung des neuen Asylgesetzes und den entsprechenden Auswirkungen für das
Bundesverwaltungsgericht auseinandergesetzt. Die Untersuchungen seien noch nicht
abgeschlossen, aber es zeigten sich «systemimmanente» Probleme, da 16.8 Prozent der
Fälle vom Gericht zurückgewiesen würden. Zudem habe die GPK bei einem Besuch des
Asylzentrums in Boudry Verbesserungen in Asylunterkünften verlangt, damit die
Privatsphäre von Asylsuchenden besser gewährleistet werde. Zudem habe sich die
Subkommission mit dem EJPD zur Rechtmässigkeit des Epidemiengesetzes unterhalten.
Mit der Bundeskanzlei habe sich die Subkommission zum Thema E-Voting ausgetauscht.
Die GPK schaue, dass das «Debakel» rund um das System der Post «nicht im Chaos
endet», so Heer. Auch Bundespräsidentin Simonetta Sommaruga fasste den Bericht
kurz zusammen. Sie verstehe, dass der Rat wohl lieber Informationen zum aktuellen
Pandemie-Jahr 2020 hätte, der Bericht beziehe sich aber auf das Jahr 2019, «das [den
Parlamentsmitgliedern] vielleicht auch schon weit weg erscheint». Der Bundesrat habe
aber 2019 sehr viele wichtige Botschaften verabschiedet. Die grosse Kammer nahm in
der Folge diskussionslos Kenntnis vom Bericht und stimmte dem entsprechenden

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 15.09.2020
MARC BÜHLMANN
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Bundesbeschluss zu. 
Auch im Ständerat berichtete tags darauf zuerst die Kommissionssprecherin für die
GPK. Auch Maya Graf (gp, BL) betonte, wie schwierig es gewesen sei, die Oberaufsicht in
Krisenzeiten wahrzunehmen. Auch sie verwies auf die notwendige Aufarbeitung der
Krise und bedankte sich bei der Bundeskanzlei, die daran sei, den entsprechenden
Auftrag umzusetzen. Für die Subkommission EDA/VBS hob Charles Juillard (mitte, JU)
die Pläne des Bundesrats hervor, den UNO-Sitz Genf mit Hilfe von «Science Diplomacy»
zu stärken. Betont werden müsse zudem, wie gut es dem EDA während der Pandemie
bisher gelungen sei, Auslandschweizerinnen und Auslandschweizer zu betreuen. Im VBS
habe das Problem «Mitholz» zu reden gegeben, welches von der GPK weiter beobachtet
werde. Auch über den Stand der Diskussionen zu «Cyberdefense» habe man sich
informiert. Hier sei insbesondere die Zusammenarbeit mit der Forschung
begrüssenswert. Matthias Michel (fdp, ZG) hob für die Subkommission EFD/WBF die
Punkte E-Government und Regulierungskosten hervor. Bei ersterem habe man noch
«Luft nach oben». Die Pandemie habe unter anderem gezeigt, wie wichtig die
Digitalisierung und eine bessere Koordination zwischen den Departementen aber auch
zwischen Verwaltung und Bevölkerung sei. Hinsichtlich Regulierung habe sich die GPK
unter anderem für die Resultate eines Monitorings interessiert, das gezeigt habe, dass
zwei Drittel der befragten Unternehmen finden, dass die bürokratische Belastung
gestiegen sei. Hier sei der Bundesrat daran, Gegensteuer zu geben, was die GPK
begrüsse. Marco Chiesa (svp, TI) fasste die Erkenntnisse der Subkommission EDI/UVEK
zusammen. Wie sein Nationalratskollege berichtete auch Chiesa über den Stand der
Reformen in den Sozialwerken. Die Auswirkungen von Covid auf die AHV seien allerdings
noch schwer abschätzbar. Im UVEK habe sich die GPK versichert, dass die Umsetzung
des «Aktionsplans Biodiversität Schweiz» zwar verspätet, aber auf gutem Weg sei. Die
Ziele für mehr Biodiversität seien freilich «de loin pas encore suffisants», so Chiesa.
Daniel Fässler (mitte, AI) ergriff schliesslich das Wort für die Subkommission EJPD/BK.
Im EJPD habe sich die GPK insbesondere zum Thema Kriminalitätsbekämpfung
informiert. Das Fedpol ermittle unter der Leitung der Bundesanwaltschaft in nicht
weniger als 70 Terrorstrafverfahren. Innerhalb der BK begrüsse die GPK die
Bestrebungen einer stärkeren Koordination und departementsübergreifenden Lenkung
digitaler Entwicklungen. Auch in der kleinen Kammer fasste die Bundespräsidentin am
Schluss den Bericht noch einmal zusammen und dankte der GPK für die
Zusammenarbeit und die «Wertschätzung», die die Kommissionen der
Regierungsarbeit entgegenbrächten. Auch in der kleinen Kammer wurde vom Bericht
Kenntnis genommen und der entsprechende Bundesbeschluss über den
Geschäftsbericht des Bundesrats für das Jahr 2019 diskussionslos gutgeheissen. 5

Bundesverwaltung - Organisation

Der Jahresbericht der Geschäftsprüfungskommissionen und der
Geschäftsprüfungsdelegation der eidgenössischen Räte (Jahresbericht GPK und
GPDel) gibt jeweils Auskunft über die von den Aufsichtskommissionen in einem Jahr
getätigten Kontrollen, deren Ergebnisse und daraus abgeleiteten Empfehlungen. Wie in
ihrem Jahresprogramm 2015 beschlossen, hatte sich die GPK 2015 auf die elektronische
Auszählung von Stimmen, die Auswirkungen der Freihandelsabkommen und die
Verwendung unterschiedlicher Bevölkerungsszenarien fokussiert. Aufgrund
verschiedener Ungereimtheiten im Beschaffungswesen (erwähnt wurden die Vorfälle im
SECO und im ASTRA), nahm die GPK-SR zudem eine Nachkontrolle in der Verwaltung
vor. Mit Nachkontrollen soll insbesondere untersucht werden, ob die jeweils von der
GPK abgegebenen Empfehlungen auch umgesetzt werden. 
Zahlreiche weitere Kontrollen wurden im Jahresbericht beschrieben, so etwa die
Protokollführung des Bundesrates, die Wahl des obersten Kaders durch den Bundesrat,
die Probleme mit der Anstellung externer Mitarbeiter und dem Beibezug externer
Experten oder die Cyber-Abwehr des Bundes. Auch der Bericht zu "Insieme" fand noch
einmal Eingang in die GPK-Berichterstattung. Man habe festgestellt, dass die
Zusammenarbeit der Aufsichtsbehörden verbessert und die GPK gestärkt werden
müssten. 
In der Ständeratsdebatte wies der GPK-Kommissionspräsident Hans Stöckli (sp, BE)
darauf hin, dass man zwar vieles entdeckt habe, was nicht funktioniere, zugleich habe
man aber auch feststellen können, dass die Verwaltung sehr gut sei und eine insgesamt
sehr gute Arbeit leiste. Damit dies weiter der Fall sein könne, müsse sie gestärkt
werden. Auch im Nationalrat beschränkte sich die Debatte auf die Rapporte der
verschiedenen Kommissionssprecher. Alfred Heer (svp, ZH) forderte seine
Ratskolleginnen und -kollegen auf, sich bei der GPK zu melden, wenn sie Hinweise auf
unrechtmässiges Verhalten in der Verwaltung erhielten, Ida Glanzmann (cvp, LU) sprach

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 10.03.2016
MARC BÜHLMANN
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von spannenden Tätigkeiten der GPK und Yvonne Feri (sp, AG) bedankte sich bei den
Nationalrätinnen und Nationalräten dafür, dass sie noch da seien, obwohl der GPK-
Bericht nicht so interessant sei. Der Bericht wurde in beiden Kammern zur Kenntnis
genommen. 6

In der Sommersession 2020 nahm auch der Nationalrat – Covid-19 bedingt mit etwas
Verspätung – Kenntnis vom Jahresbericht 2019 der GPK und der GPDel. Nach den
Ausführungen der Kommissionssprecherin und der Kommissionssprecher – Manuela
Weichelt-Picard (al, ZG) für die Subkommission Gerichte/Bundesanwaltschaft, Erich
von Siebenthal (svp, BE) für die GPK und die GPDel global, Alfred Heer (svp, ZH) zu
Aspekten des Nachrichtendienstgesetzes und Nicolo Paganini (cvp, SG) für die
Subkommission EDA/VBS – wollte keine der Fraktionen die Parole ergreifen. Nur
Thomas Aeschi (svp, ZG) verlangte die Feststellung des nötigen Quorums von 101
anwesenden Parlamentsmitgliedern. Die Ratspräsidentin Isabelle Moret (fdp, VD) zählte
166 von 200 Mitgliedern, womit der Kenntnisnahme nichts im Weg stand. 7

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 11.06.2020
MARC BÜHLMANN

Parlamentsmandat

Aufgrund der Affäre Hildebrand musste die 2011 neu geschaffene
Immunitätskommission erstmals tagen und über die Immunität von Christoph Blocher
(svp, ZH) entscheiden. Zur Debatte stand, ob Blocher, der unter Verdacht stand, Anfang
Dezember 2011 Bankdaten an Dritte weitergegeben zu haben, als Parlamentarier
gehandelt hatte oder nicht. Blocher war zwar zur fraglichen Zeit bereits in den
Nationalrat gewählt und stellte sich auf den Standpunkt, dass er auch in seiner Funktion
als Nationalrat gehandelt habe, die Zürcher Oberstaatsanwaltschaft, die das
Strafverfahren eröffnet hatte, war hingegen der Ansicht, dass die zu untersuchenden
Handlungen Blochers nicht der Immunität unterstehen. Dies betraf eine ebenfalls 2011
neu geschaffene Regelung betreffend die so genannte relative Immunität. Bisher
musste lediglich ein Zusammenhang zwischen Handlung und Mandat bestehen, um
Immunität geniessen zu können; neu wurde ein unmittelbarer Zusammenhang verlangt.
Die neun Mitglieder der nationalrätlichen Kommission luden Blocher Mitte April zu
einem Hearing ein und entschieden dann, dass er für die erste vermutete
Bankgeheimnisverletzung vom 3. Dezember 2011 keine Immunität erhält, wohl aber für
die zweite vermutete Widerhandlung gegen das Bankengesetz, die vermutlich am 27.
Dezember stattgefunden haben soll. Die Kommission begründete ihren Entscheid
damit, dass Blocher erst am 5. Dezember als Nationalrat vereidigt worden war. Die
ständerätliche Rechtskommission – anders als der Nationalrat hatte die kleine Kammer
für Fragen der Immunität keine neue Kommission geschaffen – überstimmte die
Immunitätskommission Ende Mai. Sie stellte sich auf den Standpunkt, dass die
Handlungen Ende Dezember nicht in einem unmittelbaren Zusammenhang mit dem
Nationalratsmandat stehen und deshalb auch hierfür keine Immunität gelte. Weil beide
Kommissionen an ihrem Entscheid festhielten, wurde Blocher die Immunität entzogen
und die Zürcher Staatsanwaltschaft konnte ihre Ermittlungen weiterführen. Im
November musste die Immunitätskommission ein weiteres Mal über die Aufhebung der
Immunität eines Parlamentariers befinden. Alfred Heer (svp, ZH) hatte sich in einer
Fernsehsendung abschätzig über Tunesische Asylbewerber geäussert, worauf zwei
Tunesier eine Strafanzeige einreichten. Die Kommission entschied, dass ein
unmittelbarer Zusammenhang zwischen Aussage und Parlamentsmandat bestehe und
dass die Aussage nicht gravierend, sondern eine sehr pointierte Meinung in einer
lebhaften Diskussion gewesen sei. Sie hob die Immunität Heers entsprechend nicht auf.
Unmittelbar nach dem definitiven Entscheid zur Aufhebung der Immunität von
Christoph Blocher reichte die SVP zwei parlamentarische Initiativen ein (12.455, 12.458),
mit denen sie das neue Immunitätsverfahren ganz oder zumindest teilweise rückgängig
machen wollte. Insbesondere sollte die Möglichkeit einer Beschwerde ans Ratsplenum
eingebaut werden. 8

GERICHTSVERFAHREN
DATUM: 14.11.2012
MARC BÜHLMANN

Die Interessenbindungen der Parlamentsmitglieder gaben stets Anlass zu Diskussionen.
Seit der Änderung des Parlamentsgesetzes 2002 müssen Parlamentsmitglieder bei
Amtsantritt alle ihre beruflichen Tätigkeiten, die Tätigkeiten in Führungs- und
Aufsichtsgremien und Beiräten oder ihre Beratungs- und Expertentätigkeiten
offenlegen. Das Register dieser Interessenbindungen wird von den Parlamentsdiensten
geführt, nachgetragen und veröffentlicht. Zwar werden also die Mandate ausgewiesen,
darüber welche Mandate in welchem Umfang bezahlt werden, herrscht aber wenig bis

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 31.12.2019
MARC BÜHLMANN
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keine Transparenz und verschiedene Anläufe, dies zu ändern, waren in der
Vergangenheit jeweils gescheitert. 

Allerdings schien der gesellschaftliche Druck diesbezüglich 2019 zu wachsen. Im
«Ämtlisammeln» seien die Bundespolitiker emsig wie Bienen, kritisierte etwa der
«Blick» die über 2'000 Interessenbindungen der 246 Parlamentsmitglieder. Darunter
befänden sich auch zahlreiche «gut bezahlte Pöstchen». SP-Nationalrätin Mattea Meyer
(sp, ZH) wolle dies mit einer parlamentarischen Initiative ändern. Um finanzielle und
politische Interessen durch lukrative Mandate nicht zu vermischen – der «Blick» zitierte
die Nationalrätin mit den Worten «das geht in manchen Fällen Richtung Käuflichkeit
und Korruption» – fordere Meyer einen «Lohndeckel für Ämtlisammler», lobte die
Zeitung. Einnahmen aus solchen Mandaten dürften laut der Forderung nicht höher sein
als die Entschädigung für die Parlamentsarbeit.  

Das Thema Transparenz war freilich nicht nur ein linkes, sondern auch ein rechtes
Anliegen. Auch Peter Keller (svp, NW) kommentierte in der «Weltwoche», dass
Zusatzbezüge offengelegt werden müssten. Das Parlament sei verseucht, weil sich ein
«Söldnerwesen» ausbreite: «Gewählte Volksvertreter sind in Wahrheit als bezahlte
Lobbyisten, Pöstli-Jäger und Verbandsfunktionäre unterwegs», so der Nationalrat.
Auslöser für den Beitrag von Keller war eine Untersuchung der «Weltwoche», die der
Frage nach der Käuflichkeit von Politikerinnen und Politikern nachging.
Parlamentsmitglieder würden bis zu 30 Mandate anhäufen und sich dafür stattlich
bezahlen lassen. «Topverdiener» würden wohl gegen eine Million Franken verdienen,
rechnete das Wochenblatt vor. Ähnliche Zahlen präsentierte Cédric Wermuth (sp, AG)
in seinem von ihm veranlassten «Lobby-Report», in dem zwei Journalisten auflisteten,
wie viel Geld die Finanz- und Versicherungsbranche an Politikerinnen und Politiker
bezahlten. Die Vergütung dieser rund 200 untersuchten Mandate – knapp zehn Prozent
aller Mandate im Parlament – schätzten sie auf rund CHF 6.5 Mio. – eine Zahl, die in den
Medien einiges Echo fand. Beide Untersuchungen zeigten freilich vor allem, wie
schwierig es ist, verlässliche Zahlen zu erhalten, die ohne Transparenz lediglich
Schätzungen sein können. 

Diskutiert wurde zudem die Idee einer Volksinitiative, mit der die Transparenz von
Nebeneinkünften gefordert wurde. Ein ähnliches Begehren war bereits 2011 lanciert
worden, letztlich aber an der Unterschriftenhürde gescheitert. Einer der damals
federführenden Initianten, Lukas Reimann (svp, SG), gab dem «Sonntags-Blick» zu
Protokoll, dass es in den letzten Jahren noch «viel schlimmer» geworden sei. Es sei
offensichtlich, dass «etliche» Parlamentsmitglieder «im Interesse ihrer Geldgeber
stimmten». Damals wie heute mit im Komitee sass auch Aline Trede (gp, BE). Es gebe
zahlreiche Parlamentarierinnen und Parlamentarier, die «ein Nebenamt bei einer
Krankenkasse haben und munter das Gesundheitswesen prägen», so die Nationalrätin
ebenfalls im Sonntags-Blick. Wer sich nicht an die Offenlegungspflicht halte oder
betrüge, solle aus den Kommissionen verbannt werden, so die Forderung der Initiative,
für die allerdings bis Ende 2019 die Unterschriftensammlung nicht gestartet worden
war. 

Kurz vor den eidgenössischen Wahlen lancierte auch Regula Rytz (gp, BE) einen in den
Medien aufgenommenen Vorstoss in Form einer parlamentarischen Initiative, der sich
den Europarat zum Vorbild nahm. Dort müssen alle Einnahmen über € 200 mit Herkunft
angegeben werden. Dieser Regelung unterwarfen sich aktuell zehn der zwölf
Bundesparlamentarierinnen und -parlamentarier, die im Parlament des Europarates
sitzen. Alfred Heer (svp, ZH), einer dieser zehn, glaubte allerdings nicht an den Nutzen
dieser Transparenz. Die Angaben würden nicht überprüft und es könnten beliebige
Erträge angegeben werden. Thomas Müller (svp, SG), neben Hannes Germann (svp, SH)
einer der beiden Parlamentarier, die sich als Mitglied der Delegation den Regeln nicht
unterwerfen wollten, befand in der Aargauer Zeitung, dass auch Politiker «Anspruch auf
Privatsphäre» hätten. Was er verdiene, gehe niemanden etwas an. Hannes Germann
warnte, dass die angestrebte Regelung in der Schweiz viele Leute abschrecken könnte,
ein Parlamentsmandat zu übernehmen, weil sie in einem Milizsystem ja auf Einkünfte
neben den Parlamentarierentschädigungen angewiesen seien. 9
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Aufgrund einer parlamentarischen Initiative Heer (svp, ZH; Pa.Iv. 15.442) und deren
Umsetzung im Parlamentsrecht müssen Parlamentsmitglieder seit der 51. Legislatur ihre
Auslandreisen offenlegen, wenn diese vom Bund finanziert werden. Bereits bei der
Beratung der Umsetzung hatte eine linke Kommissionsminderheit versucht, diese
Offenlegungspflicht auch auf Reisen auszudehnen, die auf Einladung von
schweizerischen, ausländischen oder internationalen Behörden oder
Interessengruppen getätigt werden. Dieses Anliegen brachte Nadine Masshardt (sp, BE)
neuerlich mit einer parlamentarischen Initiative (Pa. Iv. 18.492) ein und ging mit einer
zweiten parlamentarischen Initiative (Pa. Iv 18.490) gar noch einen Schritt weiter, indem
sie forderte, dass solche Reisen nicht nur bekannt gegeben, sondern von den
Parlamentsmitgliedern auch selber bezahlt werden müssen. Die Unterscheidung von
amtlichen Reisen, die öffentlich gemacht werden müssten, und Reisen auf Einladung
sei «unlogisch, inkonsequent und für die Bürgerinnen und Bürger unverständlich», so
die Begründung. Es sei nicht nur wichtig zu wissen, wer eine Reise auf Kosten des
Bundes unternehme, sondern auch von wem eine Einladung für eine Reise ergehe.
Hinsichtlich Bezahlung solcher Reisen gebe es zwar Empfehlungen der Büros, diese
müssten aber präzisiert werden. Mit einer Bezahlpflicht ab einem zu bestimmenden
Betrag werde zudem Transparenz geschaffen. Lobbyreisen müssten besser geregelt
werden, um deutlich zu machen, was erlaubt sei und was nicht, so Masshardt.
Die SPK-NR, die Mitte Februar 2020 über die Anliegen debattierte, empfahl, beiden
Anliegen keine Folge zu geben. Die relativ knappen Mehrheiten (Pa. Iv. 18.492: 12 zu 11
bei 1 Enthaltung; Pa. Iv. 18.490: 14 zu 10 bei 1 Enthaltung) lassen freilich eine animierte
Debatte in der grossen Kammer erwarten, die über das Schicksal der beiden Initiativen
entscheiden wird. 10

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 14.02.2020
MARC BÜHLMANN

Mit einer knappen Mehrheit von 12 zu 11 Stimmen bei einer Enthaltung empfahl die SPK-
NR, der parlamentarischen Initiative Masshardt (sp, BE) zur Schaffung von Transparenz
bei Lobbyreisen nicht Folge zu geben. Der Vorstoss verlangte die Veröffentlichung von
Reisen, zu denen Parlamentsmitglieder von öffentlichen Behörden oder
Interessengruppen im In- sowie Ausland eingeladen werden und die in Zusammenhang
mit ihrem Mandat stehen. Eine Veröffentlichungspflicht besteht seit Beginn der 51.
Legislatur bereits für amtliche Reisen, welche auf Kosten des Bundes unternommen
werden. Sie ist das Resultat einer umgesetzten parlamentarischen Initiative Heer (svp,
ZH). Die Kommissionsmehrheit war einerseits der Ansicht, dass diese neu bestehende
Pflicht genüge und eine erneute Diskussion im Moment nicht nötig sei. Andererseits
habe man eine ähnliche Forderung erst vor kurzer Zeit abgelehnt. Die links-grüne
Kommissionsminderheit beantragte Folgegeben und forderte, die von Masshardt in
ihrer Begründung als unlogisch, inkonsequent und unverständlich betitelte Trennung
von amtlichen Reisen und solchen auf Einladung aufzuheben und mit sehr geringem
bürokratischen Aufwand mehr Transparenz zu schaffen. 11

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 29.05.2020
MARC BÜHLMANN

Parlamentsorganisation

Das Thema Transparenz hatte im Sommer 2015 – wohl nicht zuletzt aufgrund der
"Kasachstan-Affäre" – Hochkonjunktur. Nicht nur in den Medien, sondern auch im
Parlament wurde vielfach gefordert, dass Entschädigungen und Interessenbindungen
von Parlamentsmitgliedern oder Tätigkeiten und Mandate von Lobbyistinnen und
Lobbyisten besser einsehbar gemacht werden. In die gleiche Kerbe hieb eine
parlamentarische Initiative Heer (svp, ZH), die die Reisetätigkeit von
Parlamentsmitgliedern offenlegen will. Auf Anfrage seien die Kosten, welche
Parlamentarierinnen und Parlamentarier aufgrund ihrer Reisen den Steuerzahlenden
verursachten, offenzulegen. Dies sei, so der Zürcher SVP-Vertreter, heute aber nicht
der Fall: Medienschaffenden würden solche Auskünfte mit dem Argument des
Persönlichkeitsschutzes verweigert. Dies sei "total deplatziert", da es sich ja nicht um
persönliche Reisen handle, sondern diese im Rahmen eines Parlamentsmandates (z.B.
Europarat, OSZE, etc.) erfolgten – so Heer in seiner Begründung. Die SPK-NR folgte
dieser Argumentation und fügte hinzu, dass es besser sei, fundierte Zahlen zu liefern als
der Medienspekulation Tür und Tor zu öffnen. Sie empfahl mit 20 zu 4 Stimmen der
Initiative Folge zu geben. 
Ganz anderer Meinung war die Schwesterkommission, die die Zustimmung mit 7 zu 2
Stimmen bei 2 Enthaltungen verweigerte. Die Reisekosten würden bereits in den
Jahresberichten der jeweiligen Delegationen ausgewiesen. Ratsmitglieder nähmen
Reisetätigkeiten im Auftrag dieser Gremien wahr und eben nicht als Einzelpersonen.
Eine individuelle Aufschlüsselung würde einem "Voyeurismus dienen, der nicht

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 04.05.2016
MARC BÜHLMANN
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gefördert werden sollte" – so die SPK-SR in ihrem Medienbericht Anfang Mai 2016. 12

Nachdem die SPK-SR die parlamentarische Initiative Heer, mit der Transparenz
geschaffen werden soll für die Reisetätigkeit von Parlamentsmitgliedern, abgelehnt
hatte, musste die SPK-NR nochmals über die Bücher. Erneut empfahl eine satte
Kommissionsmehrheit – 19 Stimmen standen nur gerade 2 Gegenstimmen und 2
Enthaltungen gegenüber – dem Anliegen Folge zu geben. Das Argument der
Schwesterkommission, dass die Offenlegung individueller Reisekosten einem
Voyeurismus Vorschub leiste, vermochte die SPK-NR nicht zu überzeugen. Sie
wiederholte im Gegenzug ihr bereits bei ihrer Vorprüfung geäussertes Argument, dass
es besser sei, konkrete Zahlen zu nennen, als Medienspekulation zuzulassen. Die
Steuerzahlerinnen und Steuerzahler hätten es verdient zu wissen, wer auf ihre Kosten
reise. Über begründete Reisetätigkeiten könne ja auch Rechenschaft abgelegt
werden. 13

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 21.10.2016
MARC BÜHLMANN

Nachdem die SPK-SR die Forderung abgelehnt hatte, musste die parlamentarische
Initiative von Alfred Heer (svp, ZH), die eine Auskunftspflicht über die Reisetätigkeit von
Parlamentsmitgliedern verlangte, im Nationalrat behandelt werden. Die Mehrheit der
SPK-NR hatte Folge geben empfohlen. Während der Debatte führte der Initiant aus,
dass der Steuerzahler ruhig wissen dürfe, wer weshalb wohin und für wie viel Geld reise.
Er selber sei als Delegierter des Europarats auch häufig unterwegs. Eine
Veröffentlichung der Reisetätigkeit entspreche zudem dem Öffentlichkeitsprinzip.
Stein des Anstosses war gewesen, dass Medienanfragen zu den Kosten von Reisen von
Parlamentarierinnen und Parlamentariern von den Parlamentsdiensten nicht
beantwortet wurden. Die Kommissionssprecher wiesen darauf hin, dass es sich ja um
offizielle Mandate handle, und deshalb Geheimniskrämerei fehl am Platz sei; es gehe
dabei auch nicht um persönlichkeitsrelevante Daten, wie dies die SPK-SR bemängle. Die
grosse Kammer gab der Initiative nach diesen Ausführungen diskussionslos Folge. 
Bereits Ende März kam die SPK-SR auf ihre Überlegungen zurück und schloss sich ohne
Gegenantrag dem Entscheid des Nationalrats an. Damit kann eine entsprechende
Rechtsgrundlage geschaffen werden. 14

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 31.03.2017
MARC BÜHLMANN

Der Nationalrat hatte sich 2008 entschieden, in seinem Geschäftsreglement die
Anwesenheit des Bundesrats bei der Behandlung des Geschäftsberichtes
festzuschreiben. Bevor diese Regelung in Kraft trat, musste jeweils nur die
Bundespräsidentin oder der Bundespräsident als Stellvertretung des gesamten
Regierungskollegiums Red und Antwort stehen bei der nationalrätlichen Beratung zum
Bericht der bundesrätlichen Geschäftsführung. Wie die GPK-NR in ihrem Bericht
ausführte, hatte man sich mit der Einführung der neuen Regelung damals erhofft, dass
die Anwesenheit der Magistratin oder des Magistraten, die oder der für den zu
diskutierenden Teil des Geschäftsberichts verantwortlich ist, zu einer Verbesserung der
inhaltlichen Debatten und so zu einer Steigerung des Stellenwertes des
Geschäftsberichts führen würde. Dieser erwünschte Effekt habe sich aber nicht
eingestellt. Zudem sei dieses Verfahren relativ aufwändig. Mit einer parlamentarischen
Initiative wollte die GPK-NR deshalb diesen Passus wieder aus dem Reglement
streichen. Eine Gesetzesänderung ist dabei nicht nötig, da es das Gesetz den beiden
Kammern explizit frei stellt, wie der Geschäftsbericht beraten werden soll. Im
Gegensatz zum Nationalrat hatte der Ständerat damals keine Änderung beschlossen, so
dass in der kleinen Kammer bei der Beratung des Geschäftsberichtes stets nur die
Bundespräsidentin oder der Bundespräsident anwesend war. Der Bundesrat begrüsste
das Bestreben der GPK. 
Anders als 2007 gab die Änderung in der grossen Kammer keinen Anlass zur Diskussion.
GPK-Sprecher Alfred Heer (svp, ZH) wies darauf hin, dass bei der Vorbesprechung des
Berichtes in der Kommission selber selbstverständlich die jeweiligen
Departementsvorsteherinnen und -vorsteher anwesend seien. Eintreten wurde ohne
Gegenantrag beschlossen und der Vorschlag wurde ohne Diskussion in der
Gesamtabstimmung einstimmig mit 161 zu 0 Stimmen (ohne Enthaltung) gutgeheissen. 15

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 06.06.2017
MARC BÜHLMANN
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«Die Schweizer Demokratie machte eine Pause» fasste die WoZ rückblickend die
Ereignisse um den 15. März 2020 zusammen, als Covid-19 auch das Parlament erfasste
und dieses zu einem Abbruch der Frühlingssession veranlasste. Dabei zeigt die
Chronologie der Ereignisse nicht nur exemplarisch, wie unvermittelt die Pandemie auch
über die Schweiz hereinbrach, sondern sie regte auch Diskussionen über die
Krisenresistenz der Legislative an.
Zwar waren zu Beginn der Frühjahrssession am 2. März schon dunkle Wolken am
Horizont zu sehen und entsprechend hatte die Verwaltungsdelegation schon vor der
Session beschlossen, keine Besucher zuzulassen. Halten sich an einem Sessionstag
normalerweise mehr als tausend Personen im Bundeshaus auf, wurde – neben den mit
einem Badge ausgerüsteten Interessenvertreterinnen und -vertretern – nur noch fest
akkreditierten Medienschaffenden ein Aufenthalt in den Räumlichkeiten gewährt, was
in der WoZ einen geharnischten Kommentar nach sich zog: Das Parlament schliesse
lieber die Presse aus statt die Lobbys. Neben dem Besuchsverbot galt – wie überall –
auch im Bundeshaus die Empfehlung, keine Hände zu schütteln. Allerdings war die
ebenfalls empfohlene Distanz von zwei Metern in den engen Ratssälen nicht
einzuhalten. 
Für einen medial breit kommentierten «Eklat» (Tages-Anzeiger) sorgte dann am ersten
Sessionstag Magdalena Martullo-Blocher (svp, GR), die als Einzige mit einer Schutzmaske
den Ratssaal betrat und deshalb von Nationalratspräsidentin Isabelle Moret aus dem
Saal gewiesen wurde – das Tragen von Masken ist in den Ratssälen nicht erlaubt. Sie
wolle sich vor Ansteckungen schützen und hätte eine Absage der Session begrüsst, gab
die SVP-Politikerin zu Protokoll, die dann ihren Platz immerhin für die Abstimmungen
wieder einnehmen durfte, die Debatten aber im Fraktionszimmer verfolgen musste. Die
«Maskerade» (Blick) wurde als «Kindergarten» (Min Li Marti, sp, ZH) oder als «coup
médiatique» (Le Temps) der SVP gewertet, die damit Angst bewirtschafte. Die SVP sei
jetzt plötzlich «für Verhüllung und Maulkörbe», kommentierte der Blick lapidar. Einige
SVP-Ratsmitglieder verteidigten freilich die Aktion Martullo-Blochers. So berichtete
etwa Alfred Heer (svp, ZH), dass er als Europaratsmitglied nicht nach Strassburg dürfte,
wenn er sich in den letzten 14 Tagen in Risikogebieten aufgehalten hätte. Hier in Bern
sei er freilich nicht nach seinen Auslandreisen gefragt worden. 
Zu Beginn der zweiten Woche war es erneut die SVP, die auf die vor allem im
Nachbarland Italien stark ansteigenden Corona-Ansteckungen reagieren wollte. Mit
einem Ordnungsantrag (20.9004) verlangte SVP-Fraktionschef Thomas Aeschi (svp, ZG)
einen Sessionsunterbruch. Das BAG habe neben dem «Social Distancing» auch ein
Fernbleiben von öffentlichen Veranstaltungen vor allem für Risikogruppen empfohlen.
Nicht nur sei im Parlament das Einhalten des Abstands nicht möglich, es gäbe auch
zahlreiche Risikogruppen, so die Begründung für den Ordnungsantrag. «Analog zur
Begrenzungsinitiative wäre es richtig gewesen, zu kontrollieren, wer überhaupt ins Land
kommt», kritisierte Aeschi in seiner Begründung die vorangegangenen Entscheidungen
des Bundesrats. Der Sprecher des Büros, Andreas Aebi (svp, BE), empfahl eine mit 10 zu
1 Stimmen (1 Enthaltung) beschlossene Ablehnung des Antrags. Man müsse sich auf
Fakten stützen und solle keine Ängste schüren. Es würde als schlechtes Beispiel
gewertet werden, wenn sich das Parlament «aus der Verantwortung stehlen würde». Mit
155 zu 13 Stimmen (8 Enthaltungen) wurde der Antrag deutlich abgelehnt. In der Presse
wurden der Antrag der SVP und vor allem das Votum Aeschis zur eigenen Initiative als
«taktisches Spielchen» (Blick) kritisiert. Mit Schüren von Angst wolle die Partei
Stimmung für ihre Begrenzungsinitiative machen, vermutete etwa Roger Nordmann (sp,
VD). Es wäre der SVP wohl auch gelegen gekommen, wenn mit einem Abbruch die
Beratungen zu den Überbrückungsleistungen für ältere Arbeitslose, welche vielerseits
als Massnahme gegen die Begrenzungsinitiative verstanden wird, auf Eis gelegt worden
wären, vermutete der Blick weiter. 
Freilich wurde für die zweite Woche der Zugang zum Bundeshaus noch einmal
eingeschränkt. Mitgliedern des diplomatischen Corps und ehemaligen
Parlamentarierinnen und Parlamentariern wurde der Zutritt verwehrt. Darüber hinaus
galt die dringende Empfehlung, zu Hause zu bleiben, wenn man sich krank fühlte. Den
Fraktionen wurden zudem grössere Räume für ihre Sitzungen zur Verfügung gestellt. 
Den am darauffolgenden Freitag vor der dritten Sessionswoche gefällten Entscheid der
Verwaltungsdelegation, die Session nicht abzubrechen – schliesslich sei das Parlament
Arbeitsort und nicht «Veranstaltung» – machten dann jedoch die sich überstürzenden
Ereignisse obsolet. So wurden sich die Fraktionen noch am Sonntag vor der dritten
Sessionswoche einig, dass der Abbruch der dritten Sessionswoche in Anbetracht der
sich rapide verschlechternden Situation – tags zuvor waren in der Schweiz 1'563
Neuinfektionen verzeichnet worden – für die Gesundheit der Parlamentsmitglieder, die
einer Risikogruppe angehörten, das Beste sei. Politische Geschäfte könnten jetzt
warten, gab Andrea Gmür (cvp, LU), Präsidentin der Mitte-Fraktion, der Aargauer
Zeitung zu Protokoll, «wir Politikerinnen und Politiker werden nun zuerst zu Hause
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benötigt». 
Das Parlament sei nun also doch noch zur «Einsicht» gekommen, urteilte die NZZ. Mit
der Fortführung der Session hätte man ein fragwürdiges Signal an die Bevölkerung
gesendet. Zwar käme es nun zwar bei einigen Geschäften zu Verzögerungen, aber es sei
«nicht anzunehmen, dass Menschenleben gefährdet sind, weil National- und Ständerat
ihre Entscheide erst später fällen». Freilich wurde auch Kritik am Sessionsabbruch laut.
Gerade in einer Krisensituation müsse das Parlament handlungsfähig sein und
entscheiden können, gab etwa Claude Longchamp in der Aargauer Zeitung zu Protokoll.
Auch die nun wohl fehlende Meinungsbildung für die geplanten Abstimmungen im Mai
(Begrenzungsinitiative, Jagdgesetz und Erhöhung der Kinderabzüge) wurde angemahnt.
Das sei einer Musterdemokratie, als die sich die Schweiz verstehe, unwürdig, so ein
weiterer Kommentar in der Aargauer Zeitung; man habe fast «den Eindruck, gewisse
Nationalräte seien froh, die Verantwortung an den Bundesrat delegieren zu können.
Diese Haltung ist inakzeptabel». Als Folge wurden auch die Forderungen nach einer
Digitalisierung des Ratsbetriebs oder der direkten Demokratie lauter. 
Zudem wurden für die für Anfang Mai anstehende Sondersession alternative Standorte
gesucht. Diese solle wenn immer möglich durchgeführt werden, allerdings nicht im
Bundeshaus, gaben die Ratsbüros bekannt. Diese – wie auch vor allem die
Finanzkommission – tagten dann in der Tat relativ schnell wieder; vor allem virtuell. Der
Abbruch der Session sei nötig gewesen, weil die Hygienemassnahmen nicht hatten
eingehalten werden können, die Handlungsfähigkeit des Parlaments sei dank der Arbeit
der Kommissionen aber immer gewährt gewesen, verteidigte denn auch
Ständeratspräsident Hans Stöckli (sp, BE) den Entscheid. Einig waren sich Presse und
Politiker immerhin darin, dass man über die Krisenresistenz des Parlaments
nachdenken müsse. 16

Die aufgrund der Corona-Pandemie ergriffenen Massnahmen machten es nicht
möglich, dass die Sondersession im Mai 2020 im Bundeshaus stattfinden konnte. Die
Räte wichen deshalb auf Räumlichkeiten von Bernexpo aus. Dies machte freilich eine
Anpassung des Geschäftsreglements des Nationalrats nötig. Das Büro-NR schlug in
einer parlamentarischen Initiative vor, dass Vorstösse und parlamentarische Initiativen
nur per Mail eingereicht – und mitunterzeichnet – werden dürfen und auf die
Verteilung von physischen Sitzungsunterlagen gänzlich verzichtet werden solle. Mit
diesen Änderungen sollten die vom BAG empfohlenen Verhaltens- und
Hygienemassnahmen eingehalten werden. Schwieriger gestalteten sich die
Anpassungen für die Stimmabgabe, gab es doch in den Räumlichkeiten von Bernexpo
keine elektronische Abstimmungsanlage wie im Nationalratssaal, und auch eine
Anzeigetafel fehlte. Es gab zwar ein elektronisches Ersatzsystem, dieses war aber nicht
wie im Nationalratssaal fix mit dem Sitzplatz verknüpft. In der vorgeschlagenen Revision
des Geschäftsreglements wurde deshalb vorgesehen, dass Abstimmen in der Bernexpo
nur im Saal und am eigenen Platz erfolgen darf. Bei einem Ausfall der elektronischen
Anlage ist normalerweise eine Abstimmung per Namensaufruf durchzuführen. Auch
diese Regelung wurde angepasst, da dies mehr als 30 Minuten in Anspruch nehmen
würde. Der Vorschlag des Büros war, in diesem Fall die Abstimmung mittels Aufstehen
durchzuführen. Die Abstimmungsergebnisse schliesslich konnten nicht wie mit der
Anlage im Bundeshaus unmittelbar nach einer Abstimmung veröffentlicht werden,
sondern mittels Namenslisten, die nachträglich erstellt werden sollten. Die Listen
würden mit erheblichem Mehraufwand nachträglich erstellt, was bis zu einer Woche
dauern könnte. Die vorgeschlagenen Massnahmen sollten befristet gelten und würden
mit der Rückkehr in den Nationalratssaal im Bundeshaus hinfällig – so die Vorschläge
des Büros.
Eine Minderheit Glättli (gp, ZH) forderte zusätzlich zu den vorgeschlagenen Änderungen
eine Verkürzung der Fristen für Beratungen von Motionen und Postulaten und für die
Vorprüfung von parlamentarischen Initiativen im Rahmen von Covid-19-Anliegen. Wie
Balthasar Glättli in der Ratsdebatte ausführte, hätte der Bundesrat eigentlich das Recht
gehabt, die Beratung von Motionen zu blockieren, weil er das Recht auf eine
Abstimmungsempfehlung hat und verlangen dürfte, dass die Räte erst über Vorstösse
debattieren, wenn eine solche Empfehlung formuliert ist. Dies habe die Exekutive zwar
nicht getan, trotzdem sei die Legislative auf das Entgegenkommen der zweiten Gewalt
angewiesen. Eine Festlegung der Verkürzung von Fristen würde das Parlament
«krisenfest» machen, so Glättli. Die Mehrheit des Nationalrats folgte hier allerdings
dem Büro-NR und lehnte das Anliegen mit 128 zu 66 Stimmen ab. In der
Gesamtabstimmung wurde der damit unveränderte Entwurf des Büros mit 194 zu 2
Stimmen gutgeheissen. Damit er sofort in Kraft treten konnte, war zudem eine
Schlussabstimmung nötig. Diesmal sprachen sich 193 Anwesende für und 3 gegen den
Entwurf aus. Zu den in der Gesamtabstimmung «Nein» stimmenden Alfred Heer (svp,
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ZH) und Erich Hess (svp, BE) gesellte sich in der Schlussabstimmung auch noch Pirmin
Schwander (svp, SZ). 17

Aussergewöhnliche Ereignisse spiegeln sich häufig auch in der Zahl der Vorstösse, die
im Parlament zum entsprechenden Thema eingereicht werden. Dies galt insbesondere
und erst recht für die Covid-19-Pandemie. Die Aargauer Zeitung rechnete Mitte Juni
vor, dass seit dem 2. März 2020 über 480 Vorstösse mit den unterschiedlichsten
Themen und Forderungen zur Coronakrise  eingereicht worden seien. Mit einem ganzen
Strauss an parlamentarischen Initiativen, die sich dem Parlament in der Krise
annahmen, werden sich auch die SPK der beiden Räte beschäftigen müssen. Auf der
einen Seite waren es Vorstösse, die den Ratsbetrieb in Krisensituationen regeln wollten.
Ganz allgemein wollte etwa Thomas Brunner (glp, SG) Rechtsgrundlagen für eine
Flexibilisierung des Ratsbetriebs insbesondere in aussergewöhnlichen Situationen
schaffen. Es müsse dafür gesorgt werden, dass das Parlament in allen Situationen
handlungsfähig bleibe (Pa.Iv. 20.423). Etwas konkreter forderte Katja Christ (glp, BS)
eine rechtliche Grundlage für einen digitalen Parlamentsbetrieb (Pa.Iv. 20.425) und
Sidney Kamerzin (cvp, VS) verlangte ein papierloses Parlament (Pa.Iv. 20.442) Gregor
Rutz (svp, ZH) schlug eine Halbierung des Taggeldes vor, wenn Kommissionssitzungen in
Form von Videokonferenzen abgehalten werden (Pa.Iv. 20.431).
Auf der anderen Seite stachen jene parlamentarischen Initiativen ins Auge, die sich den
Rechten des Parlaments in Phasen des bundesrätlichen Notrechts annehmen wollten.
Alfred Heer (svp, ZH) forderte etwa, dass vom Bundesrat in seiner Notrechtskompetenz
getroffene Massnahmen von einer 2/3-Mehrheit beider Kammern genehmigt werden
müssen. Die heute auf sechs Monate befristeten Notrechtsmassnahmen sollen zudem
von einer einfachen Mehrheit von National- und Ständerat jederzeit ausser Kraft
gesetzt werden können (Pa.Iv. 20.452). Die grüne Fraktion schlug ferner vor, eine
juristische Institution zur Kontrolle der Recht- und Verhältnismässigkeit von
Notverordnungen zu installieren (Pa.Iv. 20.430). Die Mitte-Fraktion regte ihrerseits in
zwei gleichlautenden parlamentarischen Initiativen (Pa.Iv. 20.418 und Pa. Iv. 20.414), die
sie in beiden Kammern einreichte – letztere im Namen von Beat Rieder (cvp, VS) –, die
Schaffung einer Rechtsdelegation an, damit eine legislative Überprüfung der
rechtlichen Aspekte von bundesrätlichen Notverordnungen stattfinden könne. 18

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
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Aufgrund der Covid-19-Pandemie wurden im Parlament einige Vorstösse lanciert, mit
denen das Verhältnis zwischen Legislative und Exekutive in Notlagen neu geregelt
werden sollte. Darunter war die parlamentarische Initiative von Alfred Heer (svp, ZH),
die verlangte, dass der Bundesrat Notrecht nur mit dem Parlament sprechen dürfe. In
der Tat sieht Artikel 185 BV vor, dass der Bundesrat selbst entscheidet, wie er von seiner
Kompetenz Gebrauch macht, Notrecht zu sprechen, welches dann bis zu sechs
Monaten Geltung haben kann. Mit seinem Vorstoss wollte der Zürcher SVP-Politiker eine
Genehmigung von Notrecht durch eine 2/3-Mehrheit des Parlaments einführen. Mit
einfacher Mehrheit sollte die Bundesversammlung zudem geltendes Notrecht innerhalb
der 6-Monatsfrist aufheben können. Es gehe nicht, dass «auch in einer kleinen Krise
vom Notrecht exzessiv Gebrauch gemacht wird», betonte Heer in der
Parlamentsdebatte. Deshalb müssten das Parlament gestärkt und die «Vollmachten des
Bundesrats» eingeschränkt werden. 
Anders sah dies die SPK-NR, die mit einer 18 zu 6-Stimmenmehrheit beantragte, der
Initiative keine Folge zu geben, da sie «nicht krisentauglich» sei. Die Bestätigung durch
das Parlament würde viel Zeit in Anspruch nehmen. Dürfte Notrecht gar erst nach der
Zustimmung durch das Parlament in Kraft treten – dazu sage der Vorstoss allerdings
nichts –, könnte in einer Krise grosser Schaden und Rechtsunsicherheit entstehen. Das
Parlament sei darüber hinaus ja nicht machtlos, so der Bericht. Es könne
bundesrätliches Notrecht mit einer Verordnung der Bundesversammlung oder einem
eigenen Gesetz zumindest teilweise wieder ausser Kraft setzen. Zudem bestehe ein
Konsultationsrecht der Kommissionen.
Die Mehrheit der grossen Kammer folgte den Empfehlungen ihrer Kommission und gab
der Initiative mit 135 zu 51 Stimmen bei 1 Enthaltung keine Folge. Der Vorstoss von
Alfred Heer wurde lediglich von seiner Fraktion grossmehrheitlich unterstützt. 19
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Weil kein Gegenantrag vorlag und die GPK-NR mit 21 zu 1 Stimmen vorgeschlagen hatte,
am Antrag auf Eintreten festzuhalten, reichte der Nationalrat den Entwurf seiner
Kommission für eine ausserordentliche Aufsichtsdelegation (AoDel) ohne Diskussion
wieder an den Ständerat zurück. Dieser habe seine Aufgabe nicht seriös genug gemacht,
argumentierte Kommissionssprecherin Isabelle Pasquier-Eichenberger (gp, GE).
Kommissionssprecher Alfred Heer (svp, ZH) erinnerte daran, dass das Parlament mit der
vorgesehenen Teilrevision des Parlamentsgesetzes und einer Stärkung der Oberaufsicht
mehr Kontrolle über die Bundesverwaltung erhalten würde, wo es «ja genügend
Skandale» gebe, die es aufzudecken gelte. Bundeskanzler Thurnherr beteuerte, dass
der Bundesrat die Idee für die Schaffung einer AoDel nachvollziehen könne, aber keine
Notwendigkeit sehe. Er verzichte auf einen Antrag, da es sich hier um eine Frage des
Parlaments handle, wolle aber daran erinnern, dass die vom Entwurf vorgesehene
Einschränkung der Rechte des Bundesrats bei Untersuchungen nicht sachgerecht sei
und bei Eintreten auf die Vorlage dann noch diskutiert werden müsste. Ob es zu dieser
Diskussion kommen wird, liegt nun wieder beim Ständerat. 20
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Organisation der Bundesrechtspflege

Bereits in der Herbstsession wählte die vereinigte Bundesversammlung zum ersten Mal
die besagte Aufsichtsbehörde über die Bundesanwaltschaft (AB-BA). Sechs der sieben
Kandidaten waren unbestritten. Die Wahl von Hansjörg Seiler, Giorgio Bomio, Thomas
Fingerhuth, Carla Wassmer, Thierry Béguin und Niklaus Oberholzer wurde von allen
Fraktionen unterstützt. Die Ratslinke, unterstützt von Dick Marty (fdp, TI), wehrte sich
erfolglos gegen den SVP-Kandidaten David Zollinger, der als Geschäftsleitungsmitglied
einer Bank nicht in einem Gremium Einsitz nehmen solle, das auch über Banken
urteilen müsse. Dieses Argument wurde jedoch von der Mehrheit der
Bundesversammlung nicht geteilt und der von der grünen Fraktion vorgeschlagene
Pascal Mahon hatte keine Chance gegen Zollinger. 21
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Die Vereinigte Bundesversammlung wählte Gilbert Kolly (cvp) zum
Bundesgerichtspräsidenten für die Jahre 2013 und 2014. Zum Vizepräsidenten wurde
Ulrich Meyer (sp) bestimmt. Nachfolger des zurückgetretenen Peter Locher (fdp) als
nebenamtlicher Bundesrichter wurde als erster Grünliberaler Rolf Benz. Darüber hinaus
kam es im Berichtjahr zu einem Sesselrücken im Bundesgericht. Von Bedeutung war
dabei die Rochade von Peter Karlen in die I. Öffentlich-Rechtliche Abteilung, womit
erstmals seit 20 Jahren wieder ein Richter der SVP in der Kammer, die etwa auch für
Einbürgerungen zuständig ist, Einsitz nahm. Im Juni wählte die Bundesversammlung
Lorenz Kneubühler und Niklaus Oberholzer (beide sp) ins Bundesgericht und im
September wählte das Parlament Alexia Heine (svp) für den zurücktretenden
Bundesgerichtspräsidenten Lorenz Meyer als neue Bundesrichterin. 22
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Mit der 2010 beschlossenen Änderung der Organisation der Strafbehörden hatte das
Parlament bestimmt, dass nicht nur der Bundesanwalt, sondern auch ein
Aufsichtsgremium vom Parlament zu wählen sei. Die Aufsichtsbehörde über die
Bundesanwaltschaft (AB-BA) besteht aus je einem Richter des Bundesgerichts und des
Bundesstrafgerichts, zwei praktizierenden Anwälten und drei Fachpersonen, die weder
Richter noch Anwälte sind. In der Sommersession stand erstmals die
Gesamterneuerung der AB-BA für die Amtsdauer von 2015 bis 2018 an. Drei Mitglieder
stellten sich nicht mehr zur Verfügung. Während Niklaus Oberholzer, der den
zurücktretenden Bundesrichter Hansjörg Seiler ersetzte, zusammen mit den Bisherigen
in der Sommersession gewählt wurde, konnten die beiden neuen Anwältinnen und
Anwälte, Veronica Hälg-Büchi und François A. Bernath, mangels valabler Kandidierender
erst in der Herbstsession bestimmt werden. Anders als bei Wahlen zu den Gerichten
spielen bei der Ernennung der Mitglieder der AB-BA parteipolitische Überlegungen
keine Rolle. 23
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Es gehöre zum Wesen einer Aufsichtsbehörde, dass sie erst dann wahrgenommen
werde, wenn die unter Aufsicht stehende Behörde in die Kritik gerate, eröffnete Niklaus
Oberholzer, Präsident der AB-BA das Vorwort des Jahresberichts 2016 ebendieser
Aufsichtsbehörde über die Bundesanwaltschaft. Die AB-BA mische sich aber nicht in
einzelne Verfahren ein und beurteile auch nicht einzelne Staatsanwälte. Vielmehr habe
sie Einblick in das gesamte System der Bundesanwaltschaft zu nehmen, betonte er. 
In der Tat war die Bundesanwaltschaft aufgrund einzelner Verfahren (FIFA, Petrobras,
1MDB) in den Fokus der Medien geraten. Die AB-BA bescheinigte der
Bundesanwaltschaft in ihrem Jahresbericht freilich, in diesen Verfahren
verantwortungsbewusst und zielgerichtet vorzugehen. Die Inspektionen hätten keine
systemischen Schwächen gezeigt. Kritischer äusserte sich das Aufsichtsgremium zur
internen Reorganisation: Diese sei noch in der Aufbauphase und vieles sei noch nicht
eingespielt, nicht umgesetzt und es gebe noch Verbesserungspotenzial. Der
Administrativaufwand sei hoch und die internen Abläufe noch kompliziert und unklar. 24
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Nach Anhörung des Präsidenten der AB-BA, Niklaus Oberholzer, entschied sich die RK-
SR, auf die Ausarbeitung einer Revision über die Regelung zur Zusammensetzung der
Aufsichtsbehörde über die Bundesanwaltschaft vorläufig zu verzichten. An der
bestehenden Regelung könne festgehalten werden: Mitglieder der AB-BA, die in einem
Kanton als Anwalt tätig sind, dürfen selber nicht als Vertreter einer Partei vor den
Strafbehörden auftreten. Dies sei nach wie vor sachgerecht und es bestehe kein
dringender Anpassungsbedarf. Die RK-SR wollte allerdings nicht ausschliessen, dass ein
solcher zu einem späteren Zeitpunkt gegeben sein könnte. 25
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Erst 2010 hatte das Parlament im Rahmen der Revision des
Strafbehördenorganisationsgesetzes beschlossen, dass die Bundesanwaltschaft ein
Justizorgan darstelle, das von der Exekutive unabhängig sein müsse. Deshalb bestimmt
seither die Legislative nicht nur den Bundesanwalt, sondern auch das Aufsichtsgremium
der Bundesanwaltschaft (AB-BA). Dies sei ein Fehlschlag gewesen, argumentierte Alfred
Heer (svp, ZH) bei der Erläuterung seiner parlamentarischen Initiative, die verlangte,
dass die Bundesanwaltschaft wieder dem EJPD unterstellt und der Verwaltung
angegliedert werde. Strafverfolgung sei keine judikative, sondern eine exekutive
Aufgabe. Als unabhängiger Akteur könne die Bundesanwaltschaft nicht über die
Bundespolizei verfügen und werde durch die AB-BA auch nur unzureichend
kontrolliert. 
In ihrer Medienmitteilung machte die RK-NR deutlich, dass sie diese Auffassung nicht
teile. Die Bundesanwaltschaft müsse von der Regierung getrennt bleiben. Ihre
Unabhängigkeit müsse im Gegenteil noch gestärkt werden, weshalb die Kommission
einer parlamentarischen Initiative Sommaruga (sp, GE; Pa.Iv. 16.487) Folge gab, die den
Ausbau der Leitung der Bundesanwaltschaft von einer auf drei Personen forderte. 26
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Zu Beginn der Sommersession hatte der Nationalrat über die parlamentarische Initiative
Heer (svp, ZH)  zu befinden, mit welcher die Bundesanwaltschaft wieder in die
Bundesverwaltung integriert werden sollte. Die Mehrheit der RK-NR hatte empfohlen,
der Initiative keine Folge zu geben. 
Die Bundesanwaltschaft geniesse seit 2011 die gleiche organisatorische Unabhängigkeit
wie die Gerichte, führte Karl Vogler (csp, OW) für die Kommission während der Debatte
aus. Dies müsse so bleiben, damit sichergestellt sei, dass kein politischer Akteur
Einfluss nehmen könne. Genau dieser Gefahr wäre die Bundesanwaltschaft allerdings
ausgesetzt, wenn sie wieder – wie bereits vor 2011 – im EJPD angesiedelt würde. Alleine
der Vermutung, dass sich das Departement etwa bei heiklen Untersuchungen gegen die
Verwaltung oder die Regierung einmischen könnte, müsse entgegengetreten werden.
Die Unabhängigkeit sei ein Gebot der Rechtsstaatlichkeit. 
Dies sahen eine Minderheit der Kommission und der Initiant selber anders. Alfred Heer
sprach von einer «Scheinverselbstständigung» und einer «Scheinunabhängigkeit». Die
Bundesanwaltschaft – als ein Akteur, der irgendwo zwischen den drei Gewalten
angesiedelt werden könne, so die Ausführung des Minderheitensprechers Pirmin
Schwander (svp, SZ) – sei in vielen Fällen abhängig von anderen Akteuren oder habe
keine Verfügungsmacht, wie er am Beispiel der Bundespolizei aufzeigte. Das Argument
von Vogler, dass eine hundertprozentige Unabhängigkeit auch nicht möglich sei, es aber
hier eigentlich nicht um die kritisierten Mittel für eine Untersuchung gehe, sondern vor
allem primär gewährleistet bleiben müsse, dass die Bundesanwaltschaft unabhängig
entscheiden könne, wann ein Verfahren eröffnet werde, schien im Rat zu verfangen.
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Der Initiative wurde nämlich mit 66 zu 122 Stimmen keine Folge gegeben. Die 66
Stimmen stammten ausnahmslos von den Fraktionskolleginnen und -kollegen des
Initianten. 27

Seit 2010 wählt das Parlament nicht nur den Bundesanwalt, sondern auch die
Aufsichtsbehörde für die Bundesanwaltschaft (AB-BA). Eine Gesamterneuerung für die
Amtsdauer 2019–2022 wurde in der Herbstsession von der Vereinigten
Bundesversammlung vorgenommen. Die AB-BA besteht aus sieben Mitgliedern: Das
Bundesgericht und das Bundesstrafgericht stellen je eine Vertreterin oder einen
Vertreter, hinzu kommen zwei in einem kantonalen Anwaltsregister eingetragene
Anwältinnen oder Anwälte und drei Fachpersonen, die weder in einem Anwaltsregister
eingetragen noch an einem eidgenössischen Gericht tätig sein dürfen. Sechs der sieben
amtierenden Mitglieder stellten sich zur Wiederwahl. Einzig Niklaus Oberholzer, der
Vertreter des Bundesgerichts, stellte sich nicht mehr zur Verfügung. Seinen Platz wollte
Bundesrichterin Alexia Heine einnehmen. Die Wiederwahl der bestehenden Mitglieder
und die Neuwahl von Heine wurde von der GK empfohlen und von allen Fraktionen
unterstützt. 
Bei der Wiederwahl schafften alle Bisherigen das absolute Mehr problemlos: Stefan
Heimgartner als Vertreter des BStGer (205 Stimmen), Tamara Erez (205 Stimmen) und
Cornel Borbély (204 Stimmen) als Anwältin bzw. Anwalt sowie die Fachpersonen Isabelle
Augsburger-Bucheli (205 Stimmen) und Rolf Grädel (204 Stimmen) standen alle beinahe
auf allen der 206 eingelangten Wahlzettel. Einzig Hanspeter Uster, die dritte
Fachperson, erhielt lediglich 177 Stimmen. Dies dürfte vielleicht damit
zusammenhängen, dass der ehemalige Zuger Regierungsrat damals der Sozialistisch-
Grünen Alternative angehört hatte und von der Ratsrechten nicht gewählt wurde.
Vielleicht waren dann die 15 leeren Stimmen bei der Ergänzungswahl von Alexa Heine,
die der SVP angehört,– ihr Name stand auf 183 der 198 eingelangten Wahlzettel –, als
Retourkutsche zu verstehen. 28

WAHLGESCHÄFT
DATUM: 26.09.2018
MARC BÜHLMANN

Eigentlich wäre die Wahl des Bundesanwalts für die Amtsperiode 2020-2023 in Form
der Bestätigung des amtierenden Michael Lauber in der Sommersession 2019
vorgesehen gewesen. Lauber, der 2011 vom Parlament gewählt und 2015 schon einmal in
seinem Amt bestätigt worden war, galt lange Zeit als Glücksgriff für die oberste
Strafbehörde des Bundes und seine Wiederwahl als unbestritten. Die zunehmende
Kritik an der Bundesanwaltschaft im Generellen und – vor allem aufgrund der
Untersuchungen zur Fifa – an der Person Laubers selber, änderten die Ausgangslage
allerdings ziemlich drastisch. Ende April 2019 wurde bekannt, dass Lauber im Rahmen
ebendieser Fifa-Untersuchung ein informelles Treffen mit dem Fifa-Generalsekretär
Gianni Infantino verschwiegen hatte, was die Gerichtskommission (GK), die sich mit der
Vorbereitung der Wahl und einer allfälligen Empfehlung Laubers zur Wiederwahl
befasste, dazu bewog, auch in den Medien laut über eine Verschiebung der Wahl
nachzudenken. Die Wahl könne auch erst im Herbst oder noch später durchgeführt
werden, gab GK-Mitglied Lorenz Hess (bdp, BE) zu bedenken. Man müsse den Fall zuerst
sauber aufarbeiten, wolle dem Bundesanwalt auf den Zahl fühlen und abwarten, wie die
Aufsichtsbehörde über die Bundesanwaltschaft (AB-BA) die Situation beurteile. Sibel
Arslan (basta, BS), ebenfalls Mitglied der GK, legte Lauber gar nahe, über einen Rücktritt
nachzudenken. 

Anfang Mai eröffnete die AB-BA dann tatsächlich ein Disziplinarverfahren  gegen
Lauber. 

Bevor sich die GK über das weitere Vorgehen absprach, wollte sich die
Geschäftsprüfungskommission beider Räte (GPK) ein Bild von der Situation machen und
lud deshalb sowohl Lauber als auch den AB-BA-Präsidenten Hanspeter Uster und
dessen Vorgänger Niklaus Oberholzer zu einer Anhörung ein, die zugunsten Laubers
ausfiel. Die GPK fand nämlich keine Anhaltspunkte, weder für einen begründeten
Verdacht für eine vorsätzliche Verletzung der Amtspflichten noch für eine
Infragestellung der persönlichen oder fachlichen Eignung – was juristische Bedingungen
für eine Empfehlung zur Nichtwiederwahl gewesen wären. Die GPK verzichtete deshalb
auf eine entsprechende Warnung an die GK.
Lauber habe bei der Anhörung dem Vernehmen nach sehr gut abgeschnitten und er
habe nach wie vor grossen Rückhalt im Parlament, kommentierte etwa die NZZ die
Entscheidung der GPK. Freilich forderten zahlreiche Mitglieder ebendieses Parlaments
auch immer wieder lautstark den Rücktritt Laubers – so etwa Alfred Heer (svp, ZH) oder
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Carlo Sommaruga (sp, GE) via Sonntags-Zeitung.  

Die GK selber entschied sich dann am 15. Mai einstimmig für eine Verschiebung der
Wiederwahl von der Sommer- auf die Herbstsession. Der Entscheid sei nicht als
Misstrauensvotum zu verstehen, sondern man wolle in der «aufgeheizten Situation»
nichts überstürzen, erklärte GK-Mitglied Matthias Aebischer (sp, BE) der Presse. Zudem
sei es gut, den Zwischenbericht der AB-BA zur Disziplinaruntersuchung abzuwarten, der
für Ende August 2019 vorgesehen sei. 29

Gleich vier Richterstellen mussten bei Ersatzwahlen für das Bundesgericht in der
Herbstsession 2019 besetzt werden. Kathrin Klett (sp), Thomas Merkli (gp), Niklaus
Oberholzer (sp) und Brigitte Pfiffner (gp) wollten per Ende 2019 von ihrem Amt
zurücktreten. Die GK hatte deshalb vier Stellen für deutschsprachige ordentliche
Richterinnen oder Richter ausgeschrieben, wobei je eine Position an der Ersten bzw.
Zweiten öffentlich-rechtlichen Abteilung und zwei Stellen an der Strafrechtlichen
Abteilung zu besetzen waren. Da die SP und die SVP die am Bundesgericht am stärksten
untervertretenen Parteien waren (SP um 1.5 Stellen, SVP um 2.43 Stellen), entschied
sich die Kommission aus 31 Bewerbungen, darunter sieben von Frauen, für drei
Mitglieder der SVP (Sonja Koch, Beatrice van de Graaf und Thomas Müller) sowie ein SP-
Mitglied (Michael Beusch). Die vier wurden in globo gewählt. 30

WAHLGESCHÄFT
DATUM: 25.09.2019
MARC BÜHLMANN

Wahlen

Wahlen in kantonale Parlamente

Im Kanton Zürich wurden Mitte April die Gesamterneuerungswahlen 2015 bereits zum
dritten Mal nach dem Doppelproporzverfahren (doppelter Pukelsheim) durchgeführt.
Dieses Wahlverfahren, bei dem zuerst berechnet wird, wie viele Sitze einer Partei im
gesamten Kanton zustehen (Oberzuteilung), und anschliessend die Sitzgewinne den
Wahlkreisen zugeordnet werden (Unterzuteilung), wirkt sich auf das Verhalten der
Parteien aus. Listenverbindungen werden hier obsolet und im Prinzip haben auch
kleinere Parteien bessere Chancen, einen Sitz zu erobern. Damit es nicht zu einer zu
starken Fraktionalisierung kommt, wird der doppelte Pukelsheim im Kanton Zürich mit
einer Wahlhürde von 5 Prozent kombiniert: In mindestens einem Wahlkreis muss eine
Partei also wenigstens 5 Prozent der dortigen Wählerschaft von sich überzeugen
können, um an der Sitzverteilung teilnehmen zu können. 
Das neue Verfahren hatte bereits bei seiner ersten Anwendung 2007 eine massive
Reduktion der antretenden Listen von 47 (im Jahr 2003) auf elf (im Jahr 2007) zur Folge
gehabt. Im aktuellen Wahljahr 2015 nahm diese Zahl wieder ein wenig zu: Insgesamt
standen 13 Listen zur Wahl, auf denen 1734 Kandidierende aufgeführt waren (2003: 1968
Kandidierende; 2007: 1641 Kandidierende; 2011: 1720 Kandidierende). Mit vollen Listen
in allen 18 Wahlkreisen und ergo 180 Kandidierenden traten die FDP, die SP, die SVP
sowie die GLP an; bei der EVP und den Grünen fehlte jeweils ein Kandidat für eine volle
Liste. Auch die CVP (173 Kandidierende), die Alternative Liste (170 Kandidierende) und
die EDU (158 Kandidierende) traten in allen Wahlkreisen an, während die BDP (85
Kandidierende) und die Piraten (59 Kandidierende) nicht in jedem Wahlkreis Personal
rekrutieren konnten. Lediglich in einem Wahlkreis traten die Juso (7 Kandidierende im
Bezirk Uster) und die «Integrale Politik» (IP ZH) (4 Kandidierende im Bezirk Affoltern) an.
Weil keine Listenverbindungen möglich sind, war das Engagement der Juso von der
Mutterpartei nicht gerne gesehen, da die Jungpartei die SP so Stimmen kosten könnte.
Die IP ZH, ein Ableger der 2007 gegründeten IP Schweiz trat zum ersten Mal an, konnte
aber kaum mit einem Überspringen der 5-Prozent-Hürde rechnen. Im Gegensatz zu
2011 traten die SD – wie bereits in Basel-Landschaft – nicht mehr zu den Wahlen an;
man wolle sich nach dem Debakel bei den lokalen Wahlen 2014 neu orientieren, gab
Kantonalpräsident Andreas Stahel zu Protokoll. 
Insgesamt traten 159 der 180 Bisherigen wieder an, wesentlich mehr als in bisherigen
Jahren. Dies war freilich auch auf den Umstand zurückzuführen, dass mehr als ein
Viertel der 2011 gewählten Abgeordneten während der Legislatur zurückgetreten waren.
Der Frauenanteil unter den Kandidierenden lag bei 36 Prozent (2011: 34%), wobei bei
Links-Grün überdurchschnittlich und bei Rechts-Bürgerlich unterdurchschnittlich viele
Frauen kandidierten. Das Durchschnittsalter der Kandidierenden betrug 46 Jahre. 
Die stärkste Partei im Zürcher Kantonsrat, die SVP (54 Sitze), hatte 2011 zum zweiten Mal
in Folge bei den Kantonsratswahlen eine Niederlage einstecken müssen. Auch bei den
nachfolgenden nationalen Wahlen hatte man ein Nationalratsmandat verloren und war
ebenso bei der Ausmarchung um den Ständerat unterlegen. Zudem hatte die
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Volkspartei bei kantonalen Abstimmungen häufig Niederlagen über sich ergehen lassen
müssen. Vor den anstehenden Wahlen 2015 zeigte man sich deshalb auffallend bemüht,
die bürgerlichen Partner bei den Regierungsratswahlen nicht zu brüskieren, was
allerdings nicht gänzlich gelang: Weil einzelne FDP-Exponenten auch die
Regierungsratskandidatinnen und -kandidaten von SP und GP unterstützten, verglich
der SVP-Kantonspräsident Alfred Heer die FDP mit einem Pudding, der einmal nach
links, einmal nach rechts neige.  
Erklärtes Ziel der SP, die mit ihren Anliegen im Rat jeweils nur dann durchkam, wenn sie
Kompromisse hin zur Mitte eingehen konnte, war eine Steigerung des Wähleranteils um
zwei Prozentpunkte und eine damit verbundene Verstärkung der momentan 35-
köpfigen Fraktion. Die FDP (23 Sitze) befand sich im Aufwind; sie hatte nicht nur bei
den Kommunalwahlen 2014 zulegen können, sondern mit Filippo Leutenegger auch den
zweiten Sitz in der Zürcher Stadtregierung zurückerobert. Zum Mindestziel wurde
deshalb der Gewinn von drei Sitzen erklärt, womit man allerdings nur die Hälfte der
Verluste von 2011 wettgemacht hätte.
Die Grünen hatten 2011 mit der Wahl von Martin Graf in die Regierung einen Erfolg
gefeiert. Damals hatte man die Sitzzahl im Parlament (19 Sitze) mit einem leichten
Wählerzuwachs halten können. Dank dem Erfolg mit der kantonalen Kulturlandinitiative
erhoffte sich die GP auch bei den kantonalen Wahlen 2015 Aufwind. Die Grünen wollten
mindestens zwei weitere Mandate erringen und die viertstärkste Partei im Kanton
bleiben. Die GLP (19 Sitze) hatte kurz vor den Zürcher Wahlen mit dem überdeutlichen
Nein zu ihrer nationalen Initiative «Energie statt Mehrwert besteuern» eine herbe
Niederlage einstecken müssen. Es blieb abzuwarten, ob dies auf die kantonale
Wählerschaft abfärben würde. Die CVP (9 Sitze) hatte Ende März von sich reden
gemacht, als die Kandidatur des im Wahlkreis 3 (Stadtkreise 4 und 5) antretenden
Friedrich Studer für ungültig erklärt werden musste, weil der Präsident der CVP der
beiden Stadtkreise gar nicht mehr im Kanton Zürich wohnhaft war und so eine
Bedingung für seine Wählbarkeit verletzte. Zwar habe die CVP in diesem Wahlkreis
ohnehin keine Chance und die Listenstimmen würden trotzdem mitgezählt, die Sache
sei aber unschön, so der CVP-Stadtpräsident Markus Hungerbühler. Studer war aus
persönlichen Gründen in den Kanton Solothurn umgezogen. 
Für die kleineren Parteien war das Überspringen der 5-Prozent-Hürde vordringlichstes
Ziel. Die EDU (5 Sitze) hatte dies 2007 und 2011 jeweils nur in einem Wahlkreis geschafft.
In Hinwil schien die Partei allerdings über eine relativ treue Wählerschaft zu verfügen.
Auch die EVP (7 Sitze) hatte damals über Gebühr zittern müssen. Da sich die EDU und
die EVP in den gleichen Wahlkreisen die christlichen Stimmen abspenstig machten,
drohte für beide Ungemach. Wenig Sorgen über die Wahlhürde musste sich die
Alternative Liste (AL) machen, da sie im Wahlkreis 3 – also in den Stadtkreisen 4 und 5 –
jeweils sehr stark abschneidet. In der Regel lag die AL hier jeweils gar noch vor der SVP
und der FDP. Entsprechend strebte die Linkspartei Fraktionsstärke an. Zu den drei
bisherigen Sitzen, unter anderem gehalten von Markus Bischoff, der auch für die
Regierungsratswahlen antrat, sollten also noch mindestens zwei weitere hinzu kommen.
Zittern musste hingegen die BDP, die ihre Kandidierenden auf einige Wahlkreise
konzentrierte. Vor vier Jahren noch hatte sie ihre sechs Sitze dank mehr als 5 Prozent
Wähleranteil in drei Wahlkreisen geschafft. Kaum Chancen konnten sich die Piraten und
die IP ausrechnen. Das Scheitern an der 5 Prozent-Hürde könnte mitunter zu
dramatischeren Sitzverschiebungen führen als leichte Wählerverschiebungen zwischen
den arrivierten Parteien.
In den Medien wurde der Wahlkampf insgesamt als lau bezeichnet, zumal kaum medial
verwertbare Skandale oder personalisierte Ereignisse, sondern insbesondere sachliche,
aber vermutlich nur wenig mobilisierende Podiumsdiskussionen im Zentrum standen.
Zu reden gab immerhin – auch das scheint ein Dauerbrenner kantonaler
Wahlkampagnen zu sein – die Plakatierung, die von den verschiedenen Gemeinden mit
unterschiedlichen juristischen Grundlagen sehr uneinheitlich bewilligt oder eben nicht
bewilligt wurde. Für Gesprächsstoff sorgte auch ein Plakat der SVP, das Bundesrätin
Simonetta Sommaruga zeigte, die von EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker
einen Begrüssungskuss erhielt. Das Plakat war mit dem Slogan «Wähle lieber SVP»
versehen. Zu reden gab der Umstand, dass die SVP den Schnappschuss ohne Erlaubnis
der Abgebildeten als Wahlwerbung verwendete, was rechtlich nicht zulässig ist. Weil die
Magistratin das Plakat aber weder kommentieren noch juristisch dagegen vorgehen
wollte, liess man die SVP gewähren.

Als grosse Siegerin der Zürcher Kantonsratswahlen 2015 ging die FDP hervor. Der
Freisinn konnte um ganze acht Mandate und 4.4 Prozentpunkte an Wählerstärke
zulegen (neu: 31 Sitze; 17.3% Wähleranteil). Dieses «triumphale Comeback» nach
«jahrzehntelangem Niedergang» – so der Tages-Anzeiger – verhalf dem Bürgerblock zur
absoluten Mehrheit, weil sowohl die SVP (54 Sitze) als auch die CVP (9 Sitze) ihren
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Besitzstand wahren konnten: Beide legten leicht an Wähleranteil zu (SVP +0.4
Prozentpunkte; CVP +0.1 Prozentpunkte). Für rechtsbürgerliche Anliegen ist allenfalls
nicht einmal die CVP nötig, da auch die EDU ihre 5 Sitze zu verteidigen wusste
(Wähleranteil: 2.7%; +0.1 Prozentpunkte). Zu den Gewinnerinnen durfte sich aber auch
die Linke zählen. Die SP holte mit einem Wähleranteil von 19.7 Prozent (+0.4
Prozentpunkte) einen zusätzlichen Sitz (neu: 36 Sitze) und die AL konnte gar zwei
zusätzliche Mandate für sich verbuchen und kommt nun auf 5 Sitze. Sie weiss neu 3
Prozent der Zürcher Wahlberechtigten hinter sich (+1.4 Prozentpunkte); in den
Stadtkreisen 4 und 5 sind es gar 17.7 Prozent. Die Gewinne der FDP und der Linken
gingen unter anderem auf Kosten der Mitte. Zwar konnte die EVP ihren Wähleranteil um
0.5 Prozentpunkte auf 4.3 Prozent steigern und damit einen Sitz gewinnen, die GLP und
die BDP mussten aber Federn lassen. Die BDP verlor einen Sitz (neu: 5 Sitze) und
verfügte nur noch über 2.6 Prozent Wähleranteil (-0.9 Prozentpunkte). Schlimmer
erging es der GLP, die 5 Sitzverluste verschmerzen musste (neu: 14 Sitze). Mit 7.6
Prozent Wähleranteil (-2.6 Prozentpunkte) überholten die Grünliberalen aber gar noch
die Grünen, für die die kantonalen Wahlen zum eigentlichen Debakel verkamen. Sie
verloren nicht nur ihren Sitz bei den Regierungsratswahlen, sondern mussten auch im
Parlament 6 Sitze räumen (neu: 13 Sitze). Der Verlust von 3.4 Prozentpunkten, der noch
einen Wähleranteil von 7.2 Prozent bedeutete, liess das Lager mit den grünen Anliegen
(GP und GLP) um einen Viertel schrumpfen. Für die Piraten, die Juso und die IP waren
die Hürden zu hoch. Insgesamt 15 wiederkandidierende Kantonsratsmitglieder wurden
abgewählt.
Wie schon bei den Wahlen im Kanton Basel-Landschaft und im Kanton Luzern verfügte
der Bürgerblock aus SVP, FDP und CVP damit auch im Kanton Zürich wieder über eine
komfortable Mehrheit im Parlament. Dies sei der erfolgreichen bürgerlichen Wahlallianz
«Top 5» zu verdanken, kommentierten bürgerliche Kreise. Der Fraktionschef der SP,
Markus Späth, gab allerdings in einem Interview zu Protokoll, dass die FDP und nicht die
Bürgerlichen gewonnen hätten. Er hoffe, die FDP werde jetzt wieder ein wenig
selbständiger und unabhängiger von der SVP und dass sich dies dann in bildungs-,
sozial- und gesellschaftspolitischen Fragen bemerkbar mache. Die Wählerinnen und
Wähler seien der grünen Anliegen überdrüssig und hätten «gemerkt, dass das nur
kostet und nichts bringt», erklärte hingegen SVP-Kantonsrat Hans-Peter Amrein am Tag
danach. Eine andere Interpretation lieferte indes CVP-Fraktionschef Philipp Kutter:
Umweltanliegen seien kein Alleinstellungsmerkmal der grünen Parteien, die
Energiewende beispielsweise sei breit abgestützt. 
Die Niederlage der grünen Kräfte wurde in den Medien auch als Korrektur interpretiert,
nachdem diese vor vier Jahren stark vom Reaktorunfall in Fukushima profitiert hätten.
Eine Analyse der Wählerverschiebungen infolge einer Nachwahlbefragung zeigte in der
Tat, dass zahlreiche Wählerinnen und Wähler der GLP und der GP aus dem Wahljahr
2011 im aktuellen Wahljahr der Urne ferngeblieben waren. Zudem hatte die GP viele
Anhängerinnen an die SP und die AL verloren, während zahlreiche Wählerinnen und
Wähler der GLP zur FDP abgewandert zu sein schienen. Der Frauenanteil im Zürcher
Parlament nahm von 33.3 auf 33.9 Prozent nur leicht zu. Zu reden gab nach den Wahlen
vor allem die historisch tiefe Wahlbeteiligung von 32.7 Prozent (2011: 38.2%). Erklärt
wurde diese mit einer Entfremdung von der kantonalen Politik. Die lokale Verwurzelung
nehme durch Arbeitsmobilität und Anonymisierung ab, was mit einem sinkenden
Interesse an kantonaler Politik und eben auch einer abnehmenden
Partizipationsbereitschaft einhergehe. 31

Eidgenössische Wahlen

Anlässlich der Ständeratswahlen im Kanton Zürich gaben zwei politische
Schwergewichte ihren Rücktritt bekannt. Es waren dies FDP-Ständerat Felix Gutzwiller
und GLP-Ständerätin Verena Diener. Sie waren seit 2007 im «Stöckli» und legten somit
beide nach zwei Legislaturen ihr Amt nieder. Die FDP war seit 1983 ununterbrochen im
Ständerat vertreten und stand mit Unternehmer und Nationalrat Ruedi Noser in den
Startlöchern für die Nachfolge von Gutzwiller. Neben Noser galt dieses Mal mit
Nationalrat und Rechtsprofessor Daniel Jositsch ein Sozialdemokrat als Kronfavorit. Für
die SP bot sich der Doppelrücktritt als ausgezeichnete Chance im Kanton Zürich endlich
wieder einen Ständevertreter zu stellen. Das letzte Mal war dies mit Emilie Lieberherr
zwischen 1978 und 1983 gelungen. Die SVP, welche ihren Sitz 2007 an Verena Diener
verloren hatte, versuchte Hans-Ueli Vogt die Rückeroberung; Vogt lehrt wie Jositsch an
der Universität Zürich. Die Grünliberalen wollten einen möglichen Sitzverlust nicht
einfach so über sich ergehen lassen und kandidierten mit Aushängeschild und
Parteipräsident Martin Bäumle. Des Weiteren stellten sich Bastien Girod von den
Grünen, Barbara Schmid-Federer von der CVP und Maja Ingold von der EVP zur Wahl.
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Als krasse Aussenseiter galten ausserdem David Herzog von der Piratenpartei und Joel
von Allmen von Ecopop.
Die Zürcher Ständeratswahlen gehörten im interkantonalen Vergleich zu den offensten
und spannendsten Wahlen. Die Vielzahl an Kandidierenden machte einen zweiten
Wahlgang absehbar. FDP und SVP machten analog zu den Nationalratswahlen vor allem
mit ihrer Uneinigkeit Schlagzeilen. SVP-Kantonalpräsident Alfred Heer bezeichnete
Noser als «Euro-Turbo» und schloss eine Unterstützung des FDP-Kandidaten aus.
Hans-Ueli Vogt galt seinerseits zwar eher als konzilianter und konsensorientierter SVP-
Vertreter, bei der FDP stand aber ein Zusammenspannen ebenfalls ausser Frage. Dies
umso mehr, als dass Vogt als Vater der «Selbstbestimmungsinitiative» den europa- und
aussenpolitischen Graben zwischen den beiden Parteien nachgerade verkörperte. Der
SVP-Kandidat gab sich alle Mühe, im Wahlkampf nicht mit «seiner» Initiative in
Verbindung gebracht zu werden und fokussierte explizit auf Wirtschaftsthemen. Eine
Auswertung von Smartvote verdeutlichte die Differenzen zwischen Noser und Vogt, was
die «ungeteilte Standesstimme» der Bürgerlichen ebenfalls als Relikt aus anderen
Zeiten erscheinen liess. Die dritte bürgerliche Kandidatin, Barbara Schmid-Federer, galt
als Vertreterin des gesellschaftsliberalen Flügels. Im Gegensatz zu den FDP- und SVP-
Kandidaten erhielt Schmid-Federer allerdings keine Unterstützung des
Gewerbeverbands, weil dieser sie als «zu links» betrachtete. Im vom Gewerbeverband
angeregten KMU-Rating der Bundesparlamentarier landete die CVP-Vertreterin denn
auch nur auf dem 130. Rang – und damit parteiintern einzig vor ihrer Zürcher
Nationalratskollegin Kathy Riklin. Für SP-Spitzenkandidat Daniel Jositsch versprachen
diese Differenzen im bürgerlichen Lager eine gute Ausgangslage. Jositsch war laut
Medien das nationale Aushängeschild des «rechten» Flügels der SP. Es wurde
entsprechend erwartet, dass der amtierende Volksvertreter weit über die Parteigrenzen
hinweg Stimmen ergattern würde. Eine im Vorfeld publizierte Wahlumfrage bestätigte
dies und deutete sogar darauf hin, dass Jositsch die Wahl bereits im ersten Durchgang
gelingen könnte. Die Grünen konnten mit Bastien Girod auf einen ebenfalls profilierten
Nationalrat setzen. Girod hatte sich innerhalb seiner Partei gegen die vier Jahre zuvor
abgewählte Nationalrätin Katharina Prelicz Huber durchgesetzt. Girod wurde zugetraut,
mehr Stimmen aus anderen Parteien zu holen, als seine stramm links politisierende
Parteikollegin. Tatsächlich wurde mancherorts schon über ein allfälliges Szenario à là
Waadt 2007 spekuliert, wo nach einem Doppelrücktritt ein rotgrünes Duo den Einzug in
die kleine Kammer geschafft hatte. Die Sitzverteidigung der GLP schien angesichts der
prominenten und breit gefächerten Konkurrenz als eher unwahrscheinlich, auch wenn
Martin Bäumle als Zugpferd als ernstzunehmender Kandidat betrachtet wurde. EVP-
Kandidatin Maja Ingold hingegen hatte schon bei den letzten Ständeratswahlen lediglich
knapp 5 Prozent der Stimmen erhalten und auch heuer wurde ihr kaum ein besseres
Resultat zugetraut. 
In Sachen Werbung war im Zürcher Wahlkampf SVP-Kandidat Hans-Ueli Vogt
omnipräsent. Die Vielzahl an Plakaten und Inseraten, welche mit seinem Konterfei
geschmückt waren, liessen den Tages-Anzeiger zur Schlagzeile «Und täglich grüsst
Hans-Ueli Vogt» hinreissen. 

Von der Spitze grüsste am Wahltag aber SP-Kandidat Daniel Jositsch. Er schafft die
Wahl tatsächlich bereits im ersten Wahlgang indem er mit 182'776 Stimmen das
absolute Mehr von 177'770 übersprang. Ruedi Noser folgte mit recht deutlichem
Abstand und 148'558 Stimmen auf Rang zwei. Dahinter reihten sich Hans-Ueli Vogt mit
123'144 Stimmen und Bastien Girod mit 80'737 Stimmen ein. Enttäuschend war die Wahl
für Martin Bäumle, welcher mit 57'125 Stimmen eher unter den Erwartungen blieb.
Weiter hinten im Kandidatenfeld folgten Barbara Schmid-Federer (34'639 Stimmen),
Maja Ingold (21'603 Stimmen), David Herzog (3'069 Stimmen), Joel von Allmen (1'350
Stimmen) und Vereinzelte mit insgesamt 58'050 Stimmen. Mit der vorzeitigen Wahl
Jositschs war für die bürgerlichen Parteien FDP und SVP das ungünstigste Szenario
eingetreten. Da Noser und Vogt mit Bastien Girod noch ein grüner Kandidat im Nacken
sass, wäre ein Rückzug einer der beiden aus bürgerlicher Sicht durchaus sinnvoll
gewesen. Beide Parteien hielten aber – im Gegensatz zu den Mitteparteien – an ihren
Kandidaturen fest. So kam es im zweiten Wahlgang zum Dreikampf zwischen Ruedi
Noser, Hans-Ueli Vogt und Bastien Girod. Bei der FDP war man verständlicherweise
nicht glücklich über das Festhalten der SVP an Vogt. Bei der Volkspartei liess man aber
verlauten, dass man sich nicht für die FDP verantwortlich sehe. Laut SVP-Präsident
Alfred Heer war dies auch die Konsequenz der freisinnigen Absage an die SVP bezüglich
einer Listenverbindung für die Nationalratswahlen. Immerhin machte die SVP der FDP
noch das überkantonale Angebot, Vogt zurückzuziehen, falls der Aargauer FDP-Kandidat
Philipp Müller seinerseits zu Gunsten von SVP-Mann Hansjörg Knecht verzichten würde.
Dieses Angebot wurde von der FDP aber ausgeschlagen. Beruhigt haben dürfte die
Liberalen eine Nachwahlbefragung der Forschungsstelle sotomo, welche die
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Sympathien der Wähler im zweiten Wahlgang klar auf Seiten Nosers fand. Das Forum
Zürich – ein Zusammenschluss Zürcher Wirtschaftsverbände – gab nach Stimmfreigabe
im ersten Durchgang nun ebenfalls die Unterstützung für Ruedi Noser bekannt.
Gleichzeitig machten die Verbände ihrem Ärger über die fehlende Einigkeit im
bürgerlichen Lager Luft. Auf die Seite des FDP-Kandidaten schlugen sich auch alle
bürgerlichen Mitteparteien – mit Ausnahme der GLP, welche Stimmfreigabe beschloss.
Die SP stellte sich hingegen erwartungsgemäss hinter Girod. Doch auch bei den
Sozialdemokraten gab es einzelne Exponenten wie etwa Elmar Ledergerber, Markus
Notter oder Mario Fehr, welche sich für Ruedi Noser aussprachen ohne zu verhehlen,
dass damit Vogts Wahlchancen minimiert werden sollten.
Den vielen Spekulationen wurde am 22. November mit dem Sieg von Ruedi Noser im
zweiten Wahlgang ein Ende gesetzt. Der FDP-Kandidat überflügelte seine Konkurrenten
mit 150'548 Stimmen deutlich. Das zweitbeste Resultat erzielte nicht etwa Vogt,
sondern Bastien Girod mit 106'946 Stimmen. Hans-Ueli Vogt hingegen vereinte im
zweiten Durchgang nur noch 74'758 Stimmen auf sich. Das Resultat verdeutlichte, dass
die Wahlchancen von Vogt wohl kaum realistisch gewesen waren. Gleichzeitig war aber
auch Girod weit davon entfernt geblieben, Ruedi Noser ernsthaft gefährlich zu werden.
Somit teilen sich die Freisinnigen und die Sozialdemokraten erstmals seit den 1950er-
Jahren wieder die Standesstimme des Kantons Zürich. Die spannende Ausgangslage
hatte im ersten Wahlgang (45.8%) deutlich stärker mobilisiert als im zweiten (38.7%). 32

Die beiden bisherigen Ständeräte kandidierten bei den Ständeratswahlen 2019 im
Kanton Zürich für eine weitere Amtszeit. Sowohl Ruedi Noser (fdp) als auch Daniel
Jositsch (sp) waren erst 2015 in die kleine Kammer eingezogen. Seither wurden die
Beiden in der Öffentlichkeit häufig als Duo wahrgenommen und sie wehrten sich im
Wahlkampf auch nicht ernsthaft gegen dieses Narrativ. Sie gaben zahlreiche
gemeinsame Interviews, betonten ihre gute Zusammenarbeit und stellten einen
gemeinsamen Email-Versand aus den Sessionen auf die Beine. Daniel Jositsch, der laut
den Medien eher am rechten Rand der SP politisiert, verärgerte seine eigene Partei,
weil er nicht für die grüne Kandidatin Marionna Schlatter Wahlwerbung betrieb,
sondern mit Noser einen Newsletter verschickte, auf dem ein mit den Namen von
Jositsch und Noser ausgefüllter Wahlzettel abgebildet war. Noser sorgte derweil im
bürgerlichen Lager für einige Unstimmigkeiten, da er innerhalb der FDP an vorderster
Front für eine grünere und klimafreundlichere Umweltpolitik seiner Partei weibelte.
Zwar galt die Wiederwahl der beiden Bisherigen als eher ungefährdet, trotzdem wurden
sie gleich von acht Kandidierenden herausgefordert. Für die Grünen trat wie erwähnt
die Kantonsrätin und kantonale Parteipräsidentin Marionna Schlatter an, während für
die Grünliberalen die langjährige Nationalrätin und Fraktionspräsidentin Tiana Angelina
Moser ins Rennen stieg. Beide hofften im von Frauen- und Klimastreiks geprägten
Wahljahr auf eine Überraschung. Auch der Nationalrat und Weltwoche-Verleger Roger
Köppel (svp) warf seinen Hut in den Ring. Köppel gab seine Kandidatur im Januar in
einer medienwirksamen Pressekonferenz bekannt. Er überrumpelte damit allerdings
seine Partei, welche er erst kurz zuvor über seine Absichten informiert hatte. Die SVP
nominierte ihn schlussendlich doch noch offiziell, nachdem er sich parteiintern gegen
Alfred Heer durchzusetzen vermochte. Der medial stark wahrgenommene Fokus von
Köppels Kandidatur war die Europapolitik. Er kritisierte in seinem Wahlkampf, der ihn
unter anderem in jede der Zürcher 162 Gemeinden führte, wiederholt die
europafreundliche Haltung des Duos «Nositsch» (Zitat Köppel). Ausserdem
kandidierten die CVP-Parteipräsidentin Nicole Barandun, der Nationalrat und Vize-
Präsident der EVP Schweiz Nik Gugger, Klaus Marte (du), sowie die parteilosen Paulin
Kqira und Jan Linhart.

Am Wahlsonntag liess Daniel Jositsch alle hinter sich und konnte dank einem
Glanzresultat bereits nach dem ersten Wahlgang seine Wiederwahl feiern. Der SP-
Vertreter vereinte 216'679 Stimmen auf sich und übertraf damit problemlos das
absolute Mehr von 183'919 Stimmen. Jositsch genoss dabei weit über seine Partei
hinaus Unterstützung und schnitt auch in vielen Landgemeinden am besten ab. Das
zweitbeste Resultat erzielte Ruedi Noser, der 141'700 Stimmen holte, das absolute Mehr
damit aber deutlich verpasste. Roger Köppel erhielt 107'528 Stimmen – eine
Enttäuschung für den bestgewählten Nationalrat, der sich erhofft hatte, die beiden
Bisherigen stärker in Bedrängnis bringen zu können. Über ein überraschend starkes
Resultat freuen konnte sich die Grüne Marionna Schlatter. Mit 95'142 Stimmen rangierte
sie unter anderem vor der ungleich profilierteren Tiana Angelina Moser (80'450
Stimmen). Nicole Barandun (20'405), Nik Gugger (17'750) und die restlichen Kandidaten
blieben chancenlos. 
Für den zweiten Wahlgang konnten sich also vier Kandidierende noch realistische

WAHLEN
DATUM: 17.11.2019
ELIA HEER
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Chancen ausrechnen. Die Grünliberalen zogen ihre Kandidatin Moser jedoch zugunsten
von Schlatter zurück. Somit waren alle Augen auf Köppel und die SVP gerichtet. Viele
Stimmen aus dem bürgerlichen Lager forderten mit Nachdruck, dass sich Köppel
zurückziehen solle, um eine Wahl von Schlatter aufgrund der Aufteilung der
bürgerlichen Stimmen zu verhindern. Der wiedergewählte SVP-Nationalrat lenkte
schliesslich ein und verzichtete auf eine Teilnahme am zweiten Wahlgang. So verblieb
Schlatter als einzige Herausforderin von Noser. Zwischen den beiden Wahlgängen
sorgte ein Inserat von fünf der sieben Zürcher Regierungsräte für Furore, das Noser zur
Wahl empfahl. Einer der mitunterzeichnenden Regierungsräte, Mario Fehr (SP),
kassierte von seiner Partei einen Rüffel. Besonders harsch kritisierte ihn die Juso,
welche zudem eine Stimmrechtsbeschwerde gegen die Regierung einreichte, mit der
Begründung, die Unterstützung Nosers durch die Regierung «verstosse gegen geltendes
Recht». Die für die Beschwerde zuständige Stelle war aber ausgerechnet der
Regierungsrat. Dieser entschied sich, nicht auf die Einsprache einzugehen, da auf den
ersten Blick zu erkennen gewesen sei, dass die Wahlempfehlung keine offizielle
Verlautbarung des Regierungsrates gewesen sei. Beschwerden gingen auch gegen das
Schweizer Fernsehen ein, da in der Sendung «Club» vom 22. Oktober, zwei Tage nach
dem ersten Wahlgang, sowohl Marionna Schlatter als auch Roger Köppel (damals noch
Kandidat) auftraten, während Ruedi Noser keine Einladung erhalten hatte. SRF wurde
daraufhin von ihrem Ombudsmann gerügt. Ausserdem kam es beim Versand der
Wahlcouverts zu einer Panne, so dass zahlreiche Wählerinnen und Wähler keine
Unterlagen zugestellt bekamen. 
All dies änderte nichts daran, dass der zweite Wahlgang wie geplant vier Wochen nach
dem ersten Urnengang abgehalten wurde und Ruedi Noser einen ungefährdeten Sieg
einfahren konnte. Er holte 185'276 Stimmen und distanzierte Marionna Schlatter
(116'594 Stimmen) letztlich deutlich. Noser und Jositsch bildeten somit auch in den
nächsten vier Jahren die Zürcher Standesstimme. 33

Aussenpolitik

Zwischenstaatliche Beziehungen

Mettant le doigt sur une discrimination touchant les citoyens suisses résidant en
territoire helvétique, mais travaillant en Allemagne, le conseiller national Alfred Heer
(udc, ZH) a déposé une motion demandant au Conseil fédéral d’adapter la convention
contre la double imposition (CDI) avec l’Allemagne. Selon le motionnaire, la
jurisprudence allemande considère de manière abusive l’Allemagne comme lieu de
domicile des personnes suisses travaillant en Allemagne. Le Conseil national a soutenu
la proposition par 109 voix contre 77 et 5 abstentions. A l’inverse, la CER-CE a rejeté la
motion. Suivant l’avis du Conseil fédéral, la CER-CE a précisé qu’une modification de la
CDI serait inefficace pour répondre aux attentes du motionnaire et a réfuté la présence
d’une discrimination à l’égard des travailleurs suisses. Le Conseil des Etats a corroboré
l’avis de sa commission en refusant la motion par 21 voix contre 14. 34

MOTION
DATUM: 10.12.2013
EMILIA PASQUIER

Im Juni 2020 veröffentlichte der Bundesrat seine Botschaft zum
Sozialversicherungsabkommen mit Bosnien Herzegowina, welches als Teil einer Reihe
von Abkommen mit den Nachfolgestaaten der Föderativen Volksrepublik Jugoslawien
das ursprüngliche Abkommen mit dem ehemaligen Jugoslawien ersetzen soll. Laut
Botschaft entspreche das Abkommen inhaltlich den anderen von der Schweiz
abgeschlossenen Sozialversicherungsabkommen und erfülle die internationalen
Standards zur Koordinierung der Systeme der sozialen Sicherheit. Es bezwecke die
Koordinierung der AHV, IV und der Unfallversicherung der Vertragsstaaten, um allfällige
Nachteile und Diskriminierungen von Staatsbürgern zu vermeiden. Demgemäss
garantiere es die Gleichbehandlung der Versicherten und die Auszahlung von Renten
ins Ausland. Zudem seien Bestimmungen zur Bekämpfung von Missbrauch und Betrug in
den Abkommenstext integriert worden, da gemäss der Stellungnahme des Bundesrats
zur SVP-Motion «Aufkündigung von Sozialversicherungsabkommen» (Mo. 09.3887)
Abkommen mit den Balkanstaaten nur erneuert oder neu abgeschlossen werden
können, wenn ein funktionierendes System zur Aufklärung von Betrugsvorfällen vorliegt.
Auf eine Vernehmlassung wurde verzichtet, da die Eidgenössische Kommission für die
Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung, welche die interessierten Kreise
umfassend abbildet, das Abkommen ohne Einwände gutgeheissen hatte. 

Der Nationalrat befasste sich in der Wintersession 2020 mit dem Geschäft, wobei sich

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 08.12.2020
AMANDO AMMANN
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einzig die SVP gegen das Abkommen stellte. So reichte eine Minderheit Aeschi (svp, ZG)
einen Antrag auf Nichteintreten ein. Aeschi störte sich vor allem am angeblichen
Missverhältnis zwischen Einzahlenden und Bezügerinnen und Bezügern. So lebten
lediglich 815 Schweizerinnen und Schweizer in Bosnien und Herzegowina, jedoch
29'000 Personen aus Bosnien und Herzegowina in der Schweiz. Er befürchtete einen
«einseitigen Finanztransfer», wobei die Schweiz bezahle und dies zu Lasten der nicht
ausfinanzierten Schweizer Sozialversicherungssysteme. Philippe Nantermod (fdp, VS),
Sprecher der SGK-NR, stellte jedoch klar, dass die zusätzlichen Kosten auf weniger als
CHF 100'000 geschätzt würden. Alain Berset appellierte an den Nationalrat, das
Abkommen anzunehmen. Die Modernisierung dieses Übereinkommens sei notwendig,
da es im Interesse der Schweiz sei, mit den Ländern, mit denen sie in Kontakt steht,
stabile Beziehungen zu pflegen.
Der Nichteintretensantrag der SVP-Fraktion hatte im Rat keine Chance und wurde mit
137 zu 51 Stimmen (bei 1 Enthaltung) abgelehnt. Mit dem gleichen Ergebnis wurde das
Sozialversicherungsabkommen in der Folge angenommen, wobei die SVP in beiden
Fällen die Minderheit bildete, mit Ausnahme von Alfred Heer (svp, ZH), der sich zweimal
der Stimme enthielt. 35

Landesverteidigung

Bevölkerungsschutz

Au mois de septembre, une initiative parlementaire a été déposée par le député Heer
(udc, ZH). Elle propose la réduction du nombre de jour de service à la protection civile
et la mobilisation des personnes astreintes en cours de répétition aux seules situations
de besoin pressant. Le Conseil national a adopté cette initiative par 103 voix contre 56.
Les groupes socialiste et écologiste se sont opposés en bloc à cette proposition. La
majorité a estimé qu’il fallait donner une marge de manœuvre suffisante aux cantons et
aux communes pour convoquer les personnes astreintes aux cours uniquement pour
accomplir des tâches précises et ciblées. Elle a considéré qu’il en allait de la crédibilité
de la protection civile. Le Conseil des Etats a rejeté cette initiative de manière tacite.
La CPS-CE a estimé que l’initiative Heer mélangeait la thématique de l’instruction avec
celle des engagements au profit de la collectivité publique tels qu’ils étaient organisés
par les communes et les cantons. La commission a ajouté qu’une révision de la Loi sur
la protection de la population et sur la protection civile (LPPCi) était en cours de
révision et pouvait apporter des améliorations concernant les problèmes soulevés. 36

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 07.09.2009
SÉBASTIEN SCHNYDER

Wirtschaft

Geld, Währung und Kredit

Geldpolitik

Alfred Heer (udc, ZH) a déposé une initiative parlementaire qui vise une modification
de la LFINMA afin que la FINMA soit incorporée à l’administration fédérale. En effet, il
considère que le statut d’établissement de droit public de la FINMA lui permet
d’échapper à tout contrôle politique. Lors de l’examen de l’objet, la Commission de
l’économie et des redevances du Conseil national (CER-CN) a proposé par 16 voix
contre 9 de ne pas donner suite à l’initiative. La majorité a estimé que l’indépendance
juridique était adaptée au mandat de la FINMA et correspondait aux standards
internationaux dans le domaine. Une minorité, emmenée par les voix de l’UDC,
souhaitait donner suite à l’initiative. Finalement, le parlementaire zurichois a retiré son
initiative. Le retrait est notamment lié à l’adoption de la motion 17.3976. 37

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
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Nationalbank

La Banque nationale suisse (BNS) a dégagé un bénéfice de 49 milliards en 2019. Ce
bénéfice a été engrangé grâce au renchérissement de l'or, à la politique monétaire de
lutte contre le franc fort et aux intérêts négatifs. A l'heure actuelle, il est précisé par
une convention que la BNS doit verser 1 milliard de francs suisses annuels aux cantons
(2/3) et à la Confédération (1/3). Ce montant est doublé lorsque la réserve distribuable
de la BNS dépasse les 20 millards de francs suisses. Néanmoins, cette large manne
financière a attiré la convoitise et aiguisé l'appétit de nombreux acteurs politiques qui
se sont manifestés dans la presse helvétique.
D'un côté, la gauche et l'UDC ont plaidé pour un versement spécifique à l'AVS. Selon ces
partis politiques, cette proposition récurrente a d'autant plus de sens à l'heure actuelle
car une part des bénéfices a été réalisée grâce aux intérêts négatifs. Or, ces intérêts
grèvent les budgets des caisses de pension. Une motion Heer (udc, ZH) a notamment
été déposée (18.4327). Elle a d'ailleurs reçu le soutien de la gauche. En outre, des voix
des Verts se sont également élevées pour proposer d'investir cet argent dans la
transition énergétique.
D'un autre côté, le PLR et le PDC ont réaffirmé l'importance de l'indépendance de la
BNS. Ils ont également rejeté l'idée de la création d'un fonds souverain, qui avait
également fait l'objet d'un débat en chambre lors du dépôt de la motion Leutenegger
Oberholzer (ps, BL) (17.3614).
Au final, la BNS, en discussion avec le Département des finances (DFF), a décidé de
verser un total de 4 milliards de francs suisses aux cantons (2/3) et à la Confédération
(1/3). La clé de répartition entre les cantons est dictée par la taille de la population.
Comme ce versement a été officialisé en mars 2020, la BNS a tenu à préciser qu'il
n'était pas lié à la crise financière et économique induite par le Covid-19. Comme le
montant alloué aux cantons et à la Confédération augmente à 2 milliards de francs
suisses lorsque les réserves distribuables dépassent 20 milliards, il a été convenu qu'il
augmenterait à 3 milliards pour plus de 30 milliards de francs suisses de réserves
distribuables et à 4 milliards pour plus de 40 milliards de francs suisses. Cette décision,
accueillie positivement par les cantons, a laissé le camp rose-vert sur sa faim. A
l'opposé, le PLR et le PDC ont salué cette décision favorable aux cantons et conforme
avec l'indépendance de la BNS. 38

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 10.01.2020
GUILLAUME ZUMOFEN

Banken

Im Berichtsjahr befassten sich die eidgenössischen Räte erneut mit verschiedenen
Geschäften, die im Zusammenhang mit dem Steuerstreit mit Deutschland standen. Eine
Motion Heer (svp, ZH) verlangte die Präzisierung einer Regelung im
Doppelbesteuerungsabkommen (DBA) mit Deutschland, die nach Meinung des
Motionärs eine Diskriminierung von Schweizer Bürgern darstellte. Konkret ging es um
eine Bestimmung, die Deutschland eine „überdachende Besteuerung“ zugestand,
Deutschland also die Möglichkeit gab, in der Schweiz ansässige Steuerpflichtige zu
besteuern, falls diese ein Erwerbseinkommen in Deutschland erzielten und gewisse
Ansässigkeitsbestimmungen erfüllten. Dieses Recht wurde auch der Schweiz
zugestanden, weshalb die Gegner der Motion keine Diskriminierung erkennen konnten.
Allerdings legten deutsche Gerichte den Begriff des ständigen Wohnsitzes derart
extensiv aus, dass auch Steuerrechtsexperten eine Revision als angebracht erachteten.
Der Bundesrat beantragte die Ablehnung der Motion. Er argumentierte, dass das
innerdeutsche Steuerrecht und dessen Interpretation durch die Motion nicht geändert
werden könnten. Trotzdem stellte er eine Revision des DBA in Aussicht, weil er das
Abkommen „in diesem Sinne nicht mehr richtig“ erachtete. In beiden Räten stimmte die
Ratslinke für eine Annahme. Die bürgerlichen Parlamentarier/innen tendierten
demgegenüber zu einem Nein. Im Nationalrat wurde die Motion mit 109 zu 77 Stimmen
angenommen, darauf aber vom Ständerat mit 21 zu 14 Stimmen abgelehnt
. 39
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DATUM: 10.12.2013
FABIO CANETG
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Infrastruktur und Lebensraum

Verkehr und Kommunikation

Strassenverkehr

La CTT-CN a présenté un projet de modification de la LCR (loi sur la circulation
routière) en faveur d’un durcissement des sanctions pénales à l’encontre des
conducteurs sans permis. Ce projet concrétise une initiative parlementaire Heer (udc,
ZH) à laquelle les CTT des deux chambres ont décidé de donner suite, respectivement
en 2008 et en 2009. Il prévoit qu’à l’avenir le fait de conduire un véhicule automobile
sans avoir le permis de conduire requis soit sanctionné aussi sévèrement que le fait de
conduire lorsque le permis a été retiré ou son utilisation interdite. Alors qu’aujourd’hui
cette contravention n’est passible que d’une amende, elle vaudra dorénavant à son
auteur une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire. La
commission entend ainsi garantir l’égalité devant la loi et améliorer la sécurité routière.
Le Conseil fédéral a approuvé sans réserve la modification proposée par la CTT-CN,
relevant combien elle rejoignait dans l’esprit les propositions gouvernementales
relatives au programme Via Sicura.
Après avoir décidé l’entrée en matière sans la moindre opposition, le Conseil national a
adopté le projet de sa commission sans discussion et à l’unanimité. Le Conseil des Etats
ayant fait de même, les deux chambres ont adopté cette modification de la LCR en
votation finale, respectivement à l’unanimité et par 41 voix contre 1. 40

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 17.12.2010
NICOLAS FREYMOND

Umweltschutz

Klimapolitik

Im November 2018 hatten einige Klimaaktivistinnen und Klimaaktivisten der
Gruppierung «Lausanne Action Climat», in einer Lausanner Credit Suisse-Filiale Tennis
gespielt. Gemäss Medienberichten sei es dieser Gruppierung darum gegangen, darauf
aufmerksam zu machen, dass auch Roger Federer, dessen Stiftung von der Credit
Suisse gesponsert wird, keine Ahnung davon habe, dass diese Bank Investitionen in
Milliardenhöhe in umweltschädliche Unternehmen tätige. Weil sich die Aktivistinnen
und Aktivisten gegen die Strafen in der Höhe vom rund CHF 22'000 für
Hausfriedensbruch und die Durchführung einer unbewilligten Kundgebung wehrten,
kam es im Januar 2020 am Bezirksgericht in Renens (VD) zu einem von den Medien stark
beachteten Gerichtsprozess. Die Credit Suisse verzichtete auf eine Teilnahme am
Prozess. Als Expertinnen und Experten äusserten sich die Klimawissenschaftlerin Sonia
Seneviratne und der Physiker und Nobelpreisträger Jacques Dubochet. Die 13
Anwältinnen und Anwälte der Angeklagten hoben in ihren Plädoyers verschiedene
Aspekte hervor, wie etwa den Finanzplatz Schweiz und seine Rolle als Finanzier von
umweltschädlichen Investitionen oder die Legitimität von zivilem Ungehorsam. Die
Medien berichteten, dass das Ziel der Plädoyers darin bestanden habe, das Gericht
davon zu überzeugen, dass die Aktion angesichts des fortschreitenden Klimawandels
unbedingt notwendig war.
Am 13. Januar 2020 verkündete der Einzelrichter Philippe Colelough sein Urteil. Dieser
sprach die Aktivistinnen und Aktivisten frei, mit der Begründung, dass die Aktion
friedlich verlaufen und hauptsächlich aus sogenannt rechtfertigendem Notstand heraus
geschehen sei. Richter Colelough wies aber auch darauf hin, dass das geltende Recht
solche Aktionen nur im Falle eines Notstands erlaube, wenn sie räumlich und zeitlich
begrenzt stattfänden und für niemanden eine Gefahr darstellten. Zudem könne das
Urteil noch angefochten werden.
Die Reaktionen in der Öffentlichkeit reichten von euphorisch bis entsetzt. Die
Wochenzeitung begrüsste das Urteil vollumfänglich. Der Prozess sei wegweisend für die
Frage der Legitimität von Protestformen gewesen. Auch Pierre Bühler,
Honorarprofessor für Theologie an der Universität Zürich, sprach sich für das Verdikt
aus. Er erläuterte, dass die ethische Legitimation über dem geltenden Recht stehe. Der
ehemalige Bundesrichter Niklaus Oberholzer konnte das Urteil ebenfalls nachvollziehen
und stufte es als juristisch gut begründet ein. Es sei aber keinesfalls als Freipass für
weitere Aktionen zu sehen. Die Aargauer Zeitung berichtete derweil, dass das Urteil
weitergezogen werde, dies habe die Staatsanwaltshaft bereits angekündigt.
Nichtsdestotrotz habe es die Gruppierung geschafft, auf den Umstand aufmerksam zu
machen, dass Banken Kredite an Unternehmen verliehen, welche ihr Geld mit fossilen
Energieträgern verdienten. Der Druck auf die Banken wachse durch solche Aktionen.
Andere Zeitungen widersprachen diesen Argumenten. Sie waren der Ansicht, dass die
Aktivistinnen und Aktivisten dem Kampf gegen den Klimawandel mit solchen Aktionen
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einen Bärendienst erwiesen hätten. Der Inlandredaktor der NZZ stufte das Urteil als
gefährlich ein. Man dürfe den Klimawandel nicht missbrauchen, um die Rechtslage für
gewisse politische Gruppierungen zurechtzubiegen. Ein Gesetzesverstoss bleibe ein
Gesetzesverstoss und der Zweck heilige die Mittel keineswegs. Die Weltwoche konnte
das Urteil ebenfalls nicht nachvollziehen und sprach von einem Rechtsbruch und einem
politischem Entscheid. Sie prophezeite, dass es zu chaotischen Zuständen kommen
werde, wenn jede Person ihre Vorstellungen von Moral über das Gesetz stellen könne.
Weitere Zeitungen zitierten Juristen, wie etwa den Inhaber des Lehrstuhls für
Strafrecht und Rechtsphilosophie der Universität Fribourg, Marcel Niggli, die den
Freispruch als Fehlurteil einstuften. Man habe in diesen Fall nicht von einem
rechtfertigenden Notstand sprechen können, da es auch andere, legale Möglichkeiten
gegeben hätte, um auf die Problematik aufmerksam zu machen. Zudem habe keine
unmittelbare Gefahr bestanden. Schliesslich sei das Urteil politisch motiviert gewesen;
es solle in der Rechtssprechung allerdings nicht um gut und böse, sondern um Recht
und Unrecht gehen, befand Niggli. 41

Sozialpolitik

Sozialversicherungen

Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHV)

Im Mai 2018 schlug die WAK-SR vor, als Gegenstück zur Unternehmenssteuerreform der
AHV aus dem vollständigen Demografieprozent der Mehrwertsteuer, einer Erhöhung
des Bundesbeitrags sowie der Lohnbeiträge von Arbeitgebern und Arbeitnehmern neu
zusätzlich ungefähr CHF 2 Mrd. jährlich zukommen zu lassen – was von den Schweizer
Stimmbürgerinnen und Stimmbürgern im Mai 2019 angenommen wurde. Diese Idee
einer Zusatzfinanzierung für die AHV kam jedoch nicht von ungefähr, hatten doch seit
2017 zahlreiche Mitglieder der eidgenössischen Räte Vorstösse für eine einmalige oder
regelmässige Zusatzfinanzierung für die AHV eingereicht. 
Den Anfang machte die FK-NR im Oktober 2017. Nachdem die Schweizer
Stimmbevölkerung die Altersvorsorge 2020 kurz zuvor an der Urne abgelehnt hatte,
beantragte die Kommission in einer parlamentarischen Initiative (Pa.Iv. 17.496), der AHV
im Jahr 2018 den im Budget 2018 frei gewordenen Betrag von CHF 441.8 Mio., der zuvor
für die AHV geplant gewesen war, ihr nun aufgrund der abgelehnten Altersvorsorge aber
verwehrt werden sollte, zukommen zu lassen. Dieser Vorschlag fand jedoch in der FK-
SR keine Mehrheit. 
In der Folge waren insbesondere Forderungen, wonach die SNB eine Finanzzulage an
die AHV leisten solle, prominent. Den ersten Schritt machte diesbezüglich Peter Keller
(svp, NW; Ip. 18.3124) mit einer Interpellation. Da die SNB seit Januar 2015 einen
Negativzins von 0.75 Prozent auf die Gelder, die bei ihr lagerten, kassiere und dadurch
auf Kosten der Schweizer Sparenden sowie Rentnerinnen und Rentner 2015 bis 2017
fast CHF 5 Mrd. eingenommen habe, wollte er vom Bundesrat wissen, ob dieser
ebenfalls der Meinung sei, dass die entsprechenden Gelder nach Beendigung der
ausserordentlichen Massnahmen durch die SNB wieder der Schweizer Bevölkerung
zurückgegeben werden sollten – etwa über die AHV. Der Bundesrat erklärte sich dabei
mit der aktuellen Regelung, die eine Ausschüttung der Gewinne an die Bevölkerung
ermögliche, aber auch die Unabhängigkeit der SNB gewährleiste, zufrieden. Ende 2018
folgte Alfred Heer (svp, ZH; Mo. 18.4327) mit einer Motion, die den Bundesrat
beauftragen sollte, die Gewinnaufteilung der SNB so zu ändern, dass die von der
Nationalbank erhobenen Negativzinsen vollständig auf Kosten des Bundes, dessen
Auszahlungen entsprechend gekürzt werden sollten, an die AHV fliessen sollten. Da der
Bund faktisch keine Schuldzinsen bezahle und stattdessen sogar ein Zinsüberschuss auf
neuen Bundesobligationen erwirkt werde, sei er einer der Profiteure der Negativzinsen,
argumentierte der Motionär. Thomas Matter (svp, ZH; Pa.Iv. 18.465) forderte in einer
parlamentarischen Initiative – erfolglos –, dass die Nationalbank die Hälfte ihres
Eigenkapitalzuwachses seit dem 31. Dezember 2007 einmalig an die AHV überweisen
solle, sobald sich das internationale Finanzsystem und die Bilanzsumme der SNB
normalisiert haben. Noch bevor sich der Nationalrat entschieden hatte, dem Vorstoss
Matters keine Folge zu geben, wollte Maximilian Reimann (svp, AG; Pa.Iv. 19.481)
ebenfalls mit einer parlamentarischen Initiative dafür sorgen, dass die Erträge aus
Negativzinsen nicht als Reingewinn der SNB verbucht werden, sondern der AHV – sowie
allenfalls den Pensionskassen und der dritten Säule – zugute kommen. 
Doch nicht nur im Bereich der Nationalbank, auch in weiteren Bereichen sah die SVP
Potenzial für eine Unterstützung der AHV. So reichte die SVP-Fraktion im September
2018 drei Motionen ein, mit denen die Rahmenkredite für die Entwicklungshilfe um CHF
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1 Mrd. pro Jahr (Mo. 18.3755) respektive für den Asyl- und Flüchtlingsbereich
vorgesehene Gelder um CHF 500 Mio. jährlich gekürzt (Mo. 18.3757) sowie die
sogenannte Kohäsionsmilliarde für die EU gestrichen werden (Mo. 18.3756) und die frei
werdenden Gelder der AHV zugeführt werden sollten. Mit entsprechenden Anträgen war
sie zuvor im Nationalrat bei der Besprechung der STAF gescheitert. Die Motionen
18.3755 sowie 18.3756 fanden jedoch in der Herbstsession 2019 ausserhalb der SVP
keinen Anklang und wurden entsprechend deutlich abgelehnt. Die Motion 18.3757
wurde bis zum Ende der Herbstsession 2019 noch nicht behandelt.  
Einen weiteren Vorschlag für eine Zusatzfinanzierung für die AHV machte Luzi Stamm
(svp, AG; Pa.Iv. 19.435) – und somit wiederum ein Mitglied der SVP-Fraktion – im Mai
2019 in einer parlamentarischen Initiative. Demnach sollen zukünftig aufgrund von fix
installierten Überwachungsgeräten ausgestellte Bussen und Geldstrafen im
Strassenverkehr in den AHV-Fonds fliessen. Dabei ging es ihm jedoch nicht in erster
Linie um die Finanzierung der AHV, sondern vor allem um die Überwachungsgeräte.
Durch eine solche Änderung würden diejenigen Stellen, die Überwachungsgeräte
aufstellen, nicht direkt von diesen profitieren, wodurch sichergestellt werden könne,
dass diese tatsächlich zur Sicherheit, nicht nur für den Profit installiert würden. 
Im September 2018 reichte schliesslich mit Beat Flach (glp, AG; Po. 18.4009) auch ein
Mitglied der Grünliberalen Fraktion ein Postulat ein, gemäss dem der Bundesrat die
Höhe der Zusatzfinanzierung für die AHV und IV durch eine Legalisierung von Cannabis
und eine Besteuerung analog zu Tabak berechnen sollte. Dieselbe Problematik nahm
auch Fabian Molina (sp, ZH; Anfrage 19.1039) im Juni 2019 in seiner Anfrage an den
Bundesrat auf. 
Eine Unterstellung von Gütern und Dienstleistungen des täglichen Bedarfs unter den
reduzierten Mehrwertsteuersatz sowie eine Erhöhung des Normalsatzes zugunsten der
AHV forderte die Jugendsession 2017 in einer Petition (Pet. 18.2006). 42

Mitte Februar 2020 lancierte der Gewerkschaftsbund die Volksinitiative «Für ein
besseres Leben im Alter (Initiative für eine 13. AHV-Rente)». Damit verlangte er, dass
Bezügerinnen und Bezüger einer Altersrente entsprechend eines 13. Monatslohns
Anrecht auf einen zusätzlichen Zwölftel ihrer jährlichen Rente haben sollten. Dies
würde CHF 99 bis 197 für Einpersonenhaushalte pro Monat ausmachen und 8.3 Prozent
der bisherigen Rentenleistungen entsprechen. Gleichzeitig verlangten die Initiantinnen
und Initianten, dass diese Erhöhung nicht zu einer Reduktion der EL führen dürfe. Wie
die Erhöhung finanziert werden soll, legte der Initiativtext nicht fest. Denkbar seien
eine Finanzierung durch die Gewinne der SNB, wie sie auch der Bund der Steuerzahler
um Alfred Heer gemäss Zeitungsberichten mit einer Volksinitiative plane, oder eine
Erhöhung der Lohnbeiträge für Arbeitgeber und Arbeitnehmer um 0.35 Prozentpunkte,
liess der Gewerkschaftsbund verlauten. Die Initiative sei ein «erster Schritt in Richtung
Verfassungsumsetzung» – die Verfassung verlangt, dass die AHV «den Existenzbedarf
angemessen zu decken» habe. Diese Erhöhung sei einerseits nötig, weil sich die
finanzielle Situation für die Rentnerinnen und Rentner verschlechtere, betonte der
SGB: Die AHV-Renten würden langsamer wachsen als die Löhne, die Renten aus der
zweiten Säule würden im überobligatorischen Bereich sinken und allgemein würden die
Renten durch die steigenden Krankenkassenprämien und Mieten aufgezehrt. Zudem
müsse man Gegensteuer gegen die Bemühungen zur Rentenaltererhöhung geben. Die
Initiative sei denn auch eine Ergänzung zur bundesrätlichen Reform, erklärte SGB-
Präsident Maillard. Unterstützt wurde die Initiative von SP und Grünen, die bürgerlichen
Parteien sprachen sich bereits im Vorfeld dagegen aus. Der Gewerkschaftsbund sei der
«Totengräber der AHV», schrieben etwa die Jungfreisinnigen. Zentral sei, die
Finanzierung der AHV zu sichern, nicht deren Leistungen auszubauen, war weithin zu
hören. Aufgrund des Corona-bedingten Fristenstillstands wurde die Sammelfrist, die
eigentlich im September 2021 hätte ablaufen sollen, verlängert. 43

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 18.02.2020
ANJA HEIDELBERGER

Ende 2018 reichte Alfred Heer (svp, ZH) eine Motion ein, um die Negativzinsen der SNB
der AHV zugute kommen zu lassen. Durch eine Änderung der Grundlagen der
Gewinnverteilung sollten die von der Nationalbank erhobenen Negativzinsen
vollumfänglich in die AHV anstatt in die Bundeskasse fliessen, zumal der Bund von
fehlenden Schuldzinsen oder gar Zinsüberschüssen auf neuen Bundesobligationen
profitiere, während das Kapital der Versicherten in AHV und Pensionskassen durch die
Negativzinsen tiefer versteuert werde, wie der Motionär argumentierte. Der Bundesrat
wies darauf hin, dass dieser Betrag für eine Sanierung der AHV bei Weitem nicht
ausreiche und die AHV permanenter und nachhaltiger Einnahmen bedürfe, die
Negativzinsen aber nur vorübergehend erhoben würden. Zudem steige der
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Bundesbeitrag an die AHV durch seine Bindung an das AHV-Ausgabenwachstum mit
jährlich 3 Prozent bereits sehr stark. Folglich empfahl er die Motion zu Ablehnung. 
In der Frühjahrssession 2020 reichte der Motionär einen Ordnungsantrag auf
Behandlung seiner Motion während der laufenden Session ein. Eine Alimentierung der
AHV sei dringend, deshalb müsse man jetzt diesbezüglich eine Lösung finden, erklärte
Heer. Im Namen der WAK-NR bestätigte Christian Lüscher (fdp, GE) mit Verweis auf
mehrere entsprechende Vorstösse die Aktualität dieses Themas. Da die übrigen
Vorstösse im März 2020 in der SGK-NR behandelt würden, die Motion Heer bei
Annahme im Nationalrat jedoch im März nicht mehr durch die nationalrätliche
Kommission diskutiert werden könne, erachtete er die Ablehnung des Ordnungsantrags
als den schnelleren Weg für die Behandlung der Motion. Dennoch nahm der Nationalrat
den Ordnungsantrag mit 141 zu 52 Stimmen (bei 1 Enthaltung) gegen den Willen der
Grünliberalen, der FDP.Liberalen sowie eines Teils der Mitte-Fraktion an. Zu der auf
Mittwoch der dritten Sessionswoche angesetzten Behandlung der Motion kam es jedoch
aufgrund des Corona-bedingten Abbruchs der Frühjahrssession nicht mehr. 44

In der Sommersession 2020 stand die von Alfred Heer (svp, ZH) in der Frühjahrssession
verlangte Behandlung seiner Motion «Negativzinsen der SNB in die AHV» auf dem
Programm. Heer betonte, dass die SNB dadurch, dass fremde Zentralbanken sehr viel
Geld druckten, ebenfalls zu diesem Schritt gezwungen sei. Mit den Negativzinsen
würden die Sparer «beschissen», während der Bund profitiere. Wenn man nun die
Verteilung des Gewinns ändere, habe dies jedoch keine Auswirkungen auf die
Unabhängigkeit der Nationalbank und auch die Kantone seien nicht betroffen. Einzig
der Bund habe dadurch weniger Einnahmen, er könne aber in seinen Verhandlungen
mit der SNB selbst dafür sorgen, dass Letztere die Differenz mithilfe der
Ausschüttungsreserve ausgleiche. Finanzminister Maurer empfahl die Vorlage im Namen
des Bundesrates zur Ablehnung. Vor der Einreichung der Motion habe die SNB jährlich
CHF 2 Mrd. an Negativzinsen eingenommen, nach der Ausweitung der Freimenge für die
Banken seien das voraussichtlich nur noch CHF 500 Mio. Dieses Geld reiche nicht, um
die strukturellen Probleme der AHV zu lösen. Zudem sei für die Änderung der Verteilung
eine Verfassungsänderung nötig. Die mahnenden Worte des Finanzministers trafen
jedoch nicht auf offene Ohren: Mit 108 zu 79 Stimmen (bei 6 Enthaltungen) nahm der
Nationalrat die Motion an. Eine Allianz der SP-, Grünen- sowie der Mehrheit der SVP-
Fraktion setzte sich gegen die Grünliberale-, die FDP.Liberale- und die Mitte-Fraktion
durch. 45
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Berufliche Vorsorge

Nachdem der Kompromiss der Sozialpartner zur Reform der beruflichen Vorsorge im
Juli 2019 anfänglich mehrheitlich auf zurückhaltendes Wohlwollen gestossen war,
wurde die Kritik an den Reformplänen schon bald darauf immer lauter. So berichtete
etwa der Tages-Anzeiger im September darüber, dass «namhafte
Pensionskassenverantwortliche» den neu zu schaffenden Rentenzuschlag kritisierten.
Da niemand den Kompromiss der Sozialpartner torpedieren wolle, sei diese Kritik nur
hinter vorgehaltener Hand zu vernehmen, berichtete der Tages-Anzeiger weiter. 
Dies änderte sich aber mit der Zeit deutlich: Immer häufiger berichteten die Medien
über immer neue Kritikerinnen und Kritiker: Angefangen mit dem Verband
Scienceindustries und dem Verband der Chemie- und Pharmaindustrie kamen bald
diverse Branchenverbände des Arbeitgeberverbands sowie der Versicherungsverband
hinzu. Ende März 2020 berichtete die NZZ, dass sich in der Zwischenzeit zahlreiche
gewichtige Branchen des Arbeitsgeberverbandes gegen das Modell der Sozialpartner
ausgesprochen hätten, darunter Verbände aus Chemie und Pharma, Banken,
Detailhandel, Bau, Versicherungen, Gastgewerbe, Informatik und Telekommunikation
sowie der Hotellerie. Gewichtige befürwortende Mitglieder des Arbeitgeberverbands
machte die Zeitung nur noch im Verband der Maschinenindustrie Swissmem aus. Der
Arbeitgeberverband verwies jedoch auch auf die Unterstützung verschiedener
Mitgliederverbände aus dem Gewerbe, wenn auch deren Dachverband zu den grössten
Kritikern gehörte und einen eigenen Vorschlag präsentiert hatte. 

Im Zentrum der Kritik stand der Rentenzuschlag, den Mitglieder der
Übergangsgeneration erhalten sollten, weil ihr Umwandlungssatz reduziert würde, sie
aber nicht mehr genügend Zeit hätten, um zusätzliches Altersguthaben anzusparen.
Einerseits wurde kritisiert, dass hier mit dem Umlageverfahren ein systemfremdes
Element ins BVG-System eingefügt werde. Andererseits sei es nicht nötig, allen
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Versicherten diesen Rentenzuschlag auszubezahlen: Sowohl Versicherte in
Pensionskassen, die ihre technischen Parameter bereits angepasst hätten und deren
Versicherte entsprechend nicht mit Renteneinbussen rechnen müssten, als auch
Personen mit hohen Einkommen, die diesen Zuschlag nicht nötig hätten, sollten davon
ausgenommen werden. Ebenfalls diskutiert, wenn auch deutlich weniger hitzig, wurde
über die Höhe des Koordinationsabzugs, dessen Reduktion verschiedene
Gruppierungen als zu gross erachteten. Umstritten war in den Medien aber auch die
Frage der tatsächlichen Höhe der Ersatzquote, also des Anteils des vorherigen
Einkommens, den man nach der Pensionierung erhält. Die Bundesverfassung sieht vor,
dass 1. und 2. Säule zusammen «die Fortsetzung der gewohnten Lebenshaltung in
angemessener Weise» ermöglichen sollen (Art. 113a BV). Dies wird gemeinhin als 60
Prozent des letzten Einkommens verstanden. Nun erklärte das Beratungsunternehmen
C-Alm in einer Studie, dass man bei der Schaffung des BVG in den 1980er Jahren
angenommen habe, dass die Verzinsung der Altersguthaben etwa dem prozentualen
Lohnwachstum entsprechen würde; seither habe die Verzinsung das Lohnwachstum
aber durchschnittlich um 1.2 Prozent übertroffen. Und selbst zukünftig würde eine im
Vergleich zum Lohnwachstum um 0.7 Prozent höhere Verzinsung erwartet. Damit liege
die Ersatzquote für die berufliche Vorsorge bei 41 Prozent und damit ebenfalls deutlich
höher als vorgesehen. Zusammen mit der AHV-Rente komme man damit deutlich über
60 Prozent. Zudem sei die Kaufkraft der Renten heute höher und sie würden für einen
um 30 Prozent längeren Zeitraum ausbezahlt als früher. 
Diese positive Einschätzung der Rentensituation teilte der Pensionierungs-Barometer
2019, eine Studie des VZ Vermögenszentrums, nicht. Die Studie zeigte, dass sich die
durchschnittliche Rente der 1. und 2. Säule eines 65-Jährigen mit einem Einkommen
über CHF 100'000 bis 2018 im Vergleich zu 2002 deutlich verringert habe: 2002 habe
sie 62 Prozent seines Einkommens betragen, 2018 nur noch 55 Prozent – und liege
damit unter dem gemäss Ersatzquote nötigen Anteil von 60 Prozent. Diese Werte
dürften sich weiter verschlechtern, betonten die Studienautoren. Zwar sei der
Absolutbetrag der Renten dank dem AHV-Teuerungsausgleich leicht gestiegen,
berücksichtige man aber den Teuerungsausgleich bei den Löhnen, erhalte man ein
«klares Minus». Zukünftig würden die Renten vermutlich so stark sinken, dass man auch
absolut weniger Rente erhalte als früher. Damit habe auch die AHV für die
Rentnerinnen und Rentner an Bedeutung gewonnen: 2002 sei sie für ein Drittel der
Gesamtrente verantwortlich gewesen, 2019 für die Hälfte. 

Bei den Befürwortenden konzentrierten sich die Medien vor allem auf den
Arbeitgeberverband, der sich vehement für das Sozialpartnermodell einsetzte; allen
voran der Präsident des SAV, Valentin Vogt, verteidigte den Vorschlag in verschiedenen
Zeitungsinterviews. Der SAV wehrte sich unter anderem gegen die oben genannte
Studie von C-Alm, die den «Sozialpartnerkompromiss schlecht[rede]». C-Alm hatte die
Kosten des Sozialpartnermodells jährlich auf CHF 3.25 Mrd. berechnet, während die
Kosten der Modelle von Asip (CHF 2.1 Mrd.) und dem Gewerbeverband (CHF 1.3 Mrd.)
deutlich tiefer zu liegen kamen. Diese Zahlen seien falsch, zumal die Studienautoren
sich an den Zahlen der Altersvorsorge 2020 orientiert hätten, bei der es mehr
Betroffene der Übergangsgeneration gegeben hätte als beim Sozialpartnerkompromiss,
betonte der Arbeitgeberverband. Obwohl C-Alm diese Anschuldigung zurückwies,
musste es seine Kostenschätzung für das Sozialpartnermodell gemäss dem Tages-
Anzeiger kurze Zeit später auf CHF 3.05 Mrd. und damit auf dieselbe Zahl, die der
Bundesrat zuvor angegeben hatte, reduzieren. Der Arbeitgeberverband hingegen ging
für sein Modell weiterhin von Kosten in der Höhe von CHF 2.7 Mrd. aus, genauso hoch
wie er auch die Kosten beim Asip-Modell schätzte. Denn auch die Rückstellungen der
Pensionskasse, mit denen die Asip den Rentenzuschlag finanzieren wollte, müssten als
Kosten ausgewiesen werden, begründete er die Differenz zu den CHF 2.1 Mrd., welche
C-Alm für das Asip-Modell ausgewiesen hatte. Auch den Vorwurf der Medien, einzelner
Parteien und unter anderem auch von SGK-NR-Präsidentin Ruth Humbel (cvp, AG),
wonach kaum noch Mitglieder des Verbands hinter dessen Vorschlag stünden, wies der
Arbeitgeberverband vehement zurück; ausser vier Mitgliederverbänden stehe die grosse
Mehrheit der 95 Verbände hinter der Lösung. Die Tatsache, dass neben dem SAV vor
allem linke Parteien und Gewerkschaften das Sozialpartnermodell öffentlich lobten,
wertete die NZZ als Hinweis darauf, dass der Arbeitgeberverband den «Gewerkschaften
auf den Leim gekrochen» sei. 

Anfang Februar waren sich schliesslich die Medien grösstenteils einig, dass der
Vorschlag der Sozialpartner, den der Bundesrat in der Zwischenzeit in die
Vernehmlassung geschickt hatte, im Parlament kaum noch Chancen auf Erfolg haben
werde: Die SVP hatte sich schon von Anfang an dagegen ausgesprochen, zumal das
gemäss Fraktionspräsident Aeschi (svp, ZG) der Anfang der Verschmelzung von AHV und
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zweiter Säule wäre. In der Zwischenzeit hatte auch die FDP-Fraktion beschlossen, die
Umlagekomponente im BVG abzulehnen, weil sie systemfremd sei. Den «Todesstoss»,
wie es die Sonntagszeitung formulierte, versetzte dem Sozialpartnermodell schliesslich
die CVP Mitte Februar, als sich ihre Bundeshausfraktion gegen das Umlageverfahren in
der 2. Säule aussprach. Somit blieben einzig noch die GLP, die das Umlageverfahren
zwar nicht unterstützte, sich aber zur Schaffung einer mehrheitsfähigen Reform einer
entsprechenden Diskussion nicht verschliessen wollte, sowie die linken Parteien offen
für den Sozialpartnervorschlag. Damit hatte dieser noch vor Ende der Vernehmlassung
die Mehrheit im Parlament verloren. 

In der Zwischenzeit hatten nach dem Gewerbeverband und der Asip verschiedene
Gruppierungen neue Modelle präsentiert. So taten sich der Baumeisterverband, die
Swiss Retail Federation sowie der Verband «Arbeitgeber Banken», also Verbände aus
dem Hoch- und Tieflohnbereich, zur Allianz des «vernünftigen Mittelwegs» zusammen.
Die dem Arbeitgeberverband angehörenden Verbände schlugen ein neues Modell vor,
das einen Umwandlungssatz von 6 Prozent und einen Rentenzuschlag beinhaltete, der
jedoch von den Pensionskassen durch ihre Rückstellungen beglichen werden sollte. Der
Koordinationsabzug sollte weniger stark gesenkt werden und die Jungen sollten bei
entsprechendem Lohn bereits ab einem Alter von 20 Jahren mit der Einzahlung in die
Pensionskasse beginnen. 
Anfang Febraur 2020 schlug auch die CVP eine alternative Finanzierung für den
Rentenzuschlag vor, nämlich durch Reserven des Bundes oder durch ausserordentliche
Gewinne der SNB. Letzterer Vorschlag fand einigen Anklang, zumal er zuvor bereits von
verschiedenen Seiten angetönt worden war. Gleichzeitig würde er jedoch mit ähnlichen
Forderungen für die AHV kollidieren (etwa mit den Initiativen des SGB für eine 13. AHV-
Rente oder des Bunds der Steuerzahler) oder mit einer Motion von Alfred Heer (svp, ZH;
Mo. 18.4327). Kritisch zeigte sich unter anderem Hans-Ulrich Bigler gegenüber diesem
Vorschlag, da dieser die Unabhängigkeit der SNB in Frage stelle. Alex Kuprecht (svp, SZ)
schlug hingegen vor, dass die SNB zumindest ihre durch die Negativzinsen
entstandenen Gewinne auf die Altersguthaben zurückzahlen könne und sie dies am
besten gleich selber vorschlagen solle. 
Auch die bürgerlichen Jungparteien der BDP, CVP, EVP, FDP, GLP und SVP beteiligten
sich mit einem eigenen Modell an der Ideensammlung. Demnach solle der
Umwandlungssatz gesenkt und gleichzeitig an die Lebenserwartung und
Renditeerwartungen geknüpft werden. Der Rentenzuschlag solle durch eine einmalige
Erhöhung des Altersguthabens der Übergangsgeneration durch den Bund kompensiert
werden. Das fixe Rentenalter solle abgeschafft und stattdessen entsprechend einer
Motion der BDP an die Lebenserwartung gekoppelt werden. Der Koordinationsabzug
solle gestrichen, das Pensionskasseneintrittsalter auf 18 Jahre gesenkt und die
Altersgutschriften für alle Altersstufen vereinheitlicht werden.  

Diese Modelle kritisierte wiederum der Arbeitgeberverband: Sie alle erfüllten die
Anforderungen des Bundesrates, wonach es nicht zu Renteneinbussen kommen dürfe,
nicht, sagte Martin Kaiser, Leiter Sozialpolitik beim Arbeitgeberverband. Einzig das
Sozialpartnermodell stelle dies sicher. Die Kritik, wonach vom Rentenzuschlag auch
Personen profitierten, die diesen aufgrund ihrer hohen Einkommen gar nicht nötig
hätten, konterte er damit, dass nur Personen, die mindestens die Hälfte des Guthabens
in Rentenform beziehen, diesen Zuschlag erhalten sollten – was implizit vor allem die
weniger einkommensstarken Personen betreffe. 46

Krankenversicherung

Obwohl die Leistungserbringenden im Tiers payant die Pflicht hätten, den Patientinnen
und Patienten Rechnungskopien zuzustellen, verzichten einige von ihnen systematisch
darauf und verunmöglichen dadurch die Kontrolle der Rechnungen durch die
Patientinnen und Patienten. Entsprechend forderte Lorenz Hess (bdp, BE) in einer
Motion die Schaffung einer Möglichkeit im KVG, Leistungserbringende, die
systematisch auf die Sendung von Rechnungskopien verzichten, mit einem
Intransparenzabzug – zum Beispiel in der Höhe von CHF 40 pro Rechnung – zu belegen.
Der Bundesrat verwies in seiner Antwort auf das erste Kostendämpfungspaket, welches
die bisher in der KVV aufgeführte Pflicht zur Zustellung einer Rechnungskopie ins KVG
aufnehmen und klarer definieren sowie Sanktionsmassnahmen festlegen will.
Entsprechend empfahl er die Motion zur Ablehnung. Obwohl der erste Teil des
Kostendämpfungspakets I, der die Frage der Rechnungszustellung beinhaltete, in der
Zwischenzeit vom Nationalrat behandelt und mit einigen Änderungen angenommen
worden war, sprach sich der Nationalrat mit 187 zu 1 Stimme (bei 1 Enthaltung) fast

MOTION
DATUM: 15.09.2020
ANJA HEIDELBERGER
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einstimmig für Annahme der Motion aus. Nicht überzeugt zeigten sich einzig Alfred
Heer (svp, ZH; Ablehnung) und Beat Walti (fdp, ZH; Enthaltung). 47

Arbeitslosenversicherung (ALV)

Die Zusatzfinanzierung der ALV war in der Herbstsession 2020 in National- und
Ständerat unumstritten. Nachdem die beiden Gesundheitskommissionen einstimmig
Annahme der Vorlage beantragt hatten, folgten ihnen die Räte nach kurzen
Präsentationen durch die Kommissionssprechenden und Bundesrat Parmelin.
Einstimmig nahmen Nationalrat (179 zu 0 Stimmen) und Ständerat (37 zu 0 Stimmen) die
Zusatzfinanzierung in der Gesamtabstimmung an. In der Abstimmung zur
Dringlichkeitsklausel (198 zu 2 Stimmen; ablehnende Stimmen: Alfred Heer, svp, ZH und
Erich Hess, svp, BE) und in der Schlussabstimmung (194 zu 1 Stimmen; ablehnende
Stimme: Erich Hess) gab es im Nationalrat geringen Widerstand, im Ständerat erneut gar
keinen (je 44 zu 0 Stimmen). 48

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 25.09.2020
ANJA HEIDELBERGER

Soziale Gruppen

Migrationspolitik

Eine parlamentarische Initiative Heer (svp, ZH), die im Fall des Familiennachzugs aus
„problematischen“ Ländern zusätzlich zu Zivilstandsakten zwingend DNA-Profile zur
Feststellung von Abstammung und Identität verlangen wollte, wurde vom Nationalrat mit
117 zu 51 Stimmen abgelehnt. Die Kommissionsmehrheit machte geltend, derartige Tests
seien im Zweifelsfall bereits mit dem neuen Ausländergesetz möglich; obligatorische
Untersuchungen ohne hinreichenden Verdacht auf Vorliegen irgendeines
Straftatbestandes verstiessen gegen das verfassungsmässige Grundrecht auf den Schutz
der Privatsphäre und würden wohl auch die Europäische Menschenrechtskonvention
verletzen. Die Beschränkung des obligatorischen Tests auf die so genannten
Problemländer würde überdies eine rechtsungleiche Behandlung bewirken. 49

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 25.09.2008
MARIANNE BENTELI

Asylpolitik

«Vous avez aussi quelque part quelque chose qui ressemble à un cœur, je vous invite
donc à donner suite à cette initiative parlementaire.» Lisa Mazzone (pes, GE) a ainsi
conclu son plaidoyer pour l'initiative parlementaire qu'elle avait déposée en septembre
2017, et qui visait à mettre fin à la détention administrative de mineurs, dans le
respect de l'intérêt supérieur de l'enfant. Elle a rappelé que la Suisse a ratifié en 1997
la Convention relative aux droits de l'enfant, qui se retrouve violée par l'incarcération
entre 2015 et 2017 d'une centaine d'enfants. Selon un rapport de Terre des Hommes, la
détention administrative, autorisée dans le droit suisse pour les mineurs de 15 à 18 ans,
est en augmentation. Selon la conseillère nationale, cette mesure est inefficace et
dangereuse, elle a des conséquences graves sur la santé physique et psychique des
enfants. De plus, le rapport de Terre des Hommes dit que le plus souvent, les
requérants et requérantes mineures à qui l'on a signifié un ordre de détention
disparaissent dans la nature. Cette situation est problématique, notamment parce que
cela les rend plus vulnérables face aux réseaux de traite humaine. La députée verte
rappelle que des alternatives à la détention existent, comme par exemple l'obligation de
se présenter régulièrement à une autorité. La preuve en est, selon elle, que neuf
cantons ont renoncé à la détention de personnes mineures. Genève et Neuchâtel l'ont
inscrit dans leur loi et le Valais, Vaud, Appenzell Rhodes-Intérieures, Argovie, Bâle-
Campagne, Jura et Nidwald n'appliquent pas cette mesure sur le principe. 
La CIP-CN est restée sourde à ces arguments. Selon elle, l'application des renvois est
une compétence cantonale, et la législation en vigueur tient suffisamment compte de la
situation des personnes migrantes mineures. Une ingérence dans les compétences
cantonales serait aller trop loin, souligne la commission, qui estime qu'il est de la
responsabilité des parents requérants d'asile de quitter la Suisse avec leurs enfants
pour ne pas leur faire subir de séjour en prison. Une minorité de la commission (9 voix
contre 15) s'oppose à la détention des enfants. 
Lors du débat, Pierre-Alain Fridez (ps, JU) a pris la parole, et a déclaré ses liens
d'intérêts: il est rapporteur général dans la campagne du Conseil de l'Europe contre la
détention administrative des enfants migrants, dont la Suisse est le principal
contributeur. Le socialiste a posé la question des risques face aux bénéfices: Vaut-il la
peine de faire encourir aux enfants d'importants risques pour leur santé juste pour des

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 13.03.2019
SOPHIE GUIGNARD

01.01.65 - 01.01.21 30ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



raisons administratives? Le conseiller national Romano  (pdc, TI) a balayé cette
objection d'un geste: «Monsieur Fridez, en Suisse, on ne met pas des enfants en prison.
C'est prévu seulement pour des personnes ayant déjà atteint l'âge de 16 ans.» Le rappel
du texte de la Convention relative aux droits de l'enfant, qui dit que toute personne en
dessous de 18 ans en est un, n'a pas fait le poids, l'initiative parlementaire a été refusée
par 118 voix contre 57, avec 3 abstentions. Si l'habituelle opposition rose-verte contre le
reste du Parlement était visible, il y a eu tout de même quelques voix dissidentes au
sein du bloc bourgeois: Alfred Heer (udc, ZH), Isabelle Moret (plr, VD), Rosmarie
Quadranti (pbd, ZH) les deux PEV Niklaus-Samuel Gugger (ZH), Marianne Streiff-Feller
(BE) et le PDC Guillaume Barazzone (GE) ont refusé d'entrer en matière sur l'initiative.
Les Verts'libéraux n'étaient pas au diapason sur la question: un seul député s'est
prononcé contre l’initiative, trois pour, un s'est abstenu et deux n'ont pas participé au
vote. 50

Bildung, Kultur und Medien

Medien

Radio und Fernsehen

Eine Motion Maissen (cvp, GR), die einen Fernsehkanal zur Stärkung der gegenseitigen
Verständigung und des nationalen Zusammenhalts fordert und im Vorjahr vom
Nationalrat in abgeänderter Form angenommen wurde, wurde im März des
Berichtsjahres vom Ständerat bestätigt und an den Bundesrat überwiesen. Dieser wird
die Entwicklung bei der SRG beobachten und bis spätestens Ende 2012 dem Parlament
über die Fortschritte Bericht erstatten. Ein Postulat Heer (svp, ZH) (Po. 10.3974), in
welchem der Bundesrat beauftragt wird zu prüfen, wie Meteo Schweiz und SF DRS ihre
Zusammenarbeit verbessern können, wurde vom Nationalrat ebenfalls angenommen. 51

MOTION
DATUM: 18.03.2011
DEBORA SCHERRER

Parteien, Verbände und Interessengruppen

Parteien

Parteiensystem

Die im Vorjahr eingereichte parlamentarische Initiative der SVP-Fraktion, die eine
Referendumspflicht bezüglich der Erhöhung der Fraktionsbeiträge – ein wichtiger
Bestandteil der Parteibudgets – verlangt hätte, wurde im Berichtjahr vom Nationalrat
abgelehnt. Die Entschädigung der Fraktionen als Organe des Bundes ist zwar gesetzlich
geregelt, nicht aber die Festlegung der Höhe, die auf Erlassstufe geregelt wird. Der
Vorschlag fand in der grossen Kammer kein Gehör und wurde mit 124 zu 58 Stimmen
abgelehnt. Die parlamentarische Initiative (11.497) von Alfred Heer wurde gleichzeitig
behandelt und ebenfalls abgelehnt. 52

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 18.03.2013
MARC BÜHLMANN

Grosse Parteien

Auch im Berichtsjahr hatte die SVP Probleme mit rechtsextremistischen Äusserungen
von Personen im Dunstkreis der Volkspartei. So waren etwa Ende Februar auf der
Homepage der Kommunalsektion Widen (AG) in Text verpackte, aber durch
Hervorhebung erkennbare rassistische Slogans aufgeschaltet worden. Ein SVP-
Grossratskandidat in Solothurn sowie ein Mitglied einer Zürcher Lokalsektion machten
Anfang Juni mit xenophoben Aussagen auf sich aufmerksam. Die WoZ fand Ende Juni
einen Zusammenhang zwischen dem Thurgauer Grossrat Hermann Lei und der
Internetseite www.adolf-hitler.ch. Mitte September musste der Präsident der SVP-
Ortssektion Schwyz aufgrund eines rassistischen Facebook-Eintrages sein Amt
niederlegen und aus der Partei austreten. Ende Berichtjahr entgleiste ein
Vorstandsmitglied der SVP Steffisburg (BE) mit einem wüsten Facebook-Kommentar
gegen die Befürworter des Plastiksack-Verbots (vgl. dazu oben, Teil I, 6d; Abfälle). Auch
gegen den Zürcher Kantonalpräsident Alfred Heer, der sich in einer Fernsehsendung
abschätzig über nordafrikanische Asylbewerber geäussert hatte, wurde eine
Strafanzeige eingereicht. Kritiker warfen der Partei mangelnde Sensibilität, naive
Geschichtsblindheit und eine zu wenig harte Linie gegen rechtsextreme
Parteimitglieder vor. Generalsekretär Martin Baltisser rief mit einem offenen Brief via

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
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Homepage die Ortssektionen zu mehr Verantwortung auf. Rassistische und
fremdenfeindliche Aussagen würden in der SVP nicht toleriert. Fehlbare Personen
würden aus der SVP ausgeschlossen. In der Presse wurde argumentiert, dass die SVP die
Geister, die sie mit der Integration der Parteien am rechten Rand gerufen habe, nun
nicht mehr loswerde. Das rechtsextreme Gedankengut sei nicht einfach verschwunden.
Die Radikalisierung am rechten Rand sei aber auch auf die Politik der SVP
zurückzuführen. 53

Mitte November 2017 wählte die SVP-Fraktion ihren neuen Fraktionschef. Die Wahl war
nötig geworden, weil Adrian Amstutz (svp, BE) das Amt im Hinblick auf seinen Rücktritt
aus dem Nationalrat auf Ende Legislatur abgeben wollte. Gleich drei Nationalräte hatten
ihren Hut in den Ring für eine Nachfolge geworfen. Neben Thomas Aeschi (svp, ZG),
seines Zeichens Partei- als auch Fraktionsvizepräsident, bekundeten Werner Salzmann
(svp, BE), Berner Kantonalpräsident, sowie Alfred Heer (svp, ZH), bis 2016 Zücher
Kantonalpräsident, ihr Interesse an der Leitung der Bundeshausfraktion. Eigentlich war
in den Medien erwartet worden, dass auch von SVP-Parlamentsmitgliedern aus der
lateinischen Schweiz eine Kandidatur eingereicht würde, Céline Amaudruz (svp, GE) und
Michaël Buffat (svp, VD) kandidierten aber lediglich für das Fraktionsvizepräsidium. In
den Medien wurden allen drei Kandidierenden gute Chancen eingeräumt, weil sie in
wichtigen Kommissionen sässen und eine «stattliche» Hausmacht hinter sich hätten, so
etwa der Tages-Anzeiger. Die Aargauer Zeitung sah je nach Kandidat eine
unterschiedliche, neue Ausrichtung der Partei. Während Aeschi «SVP-Chefstratege
Christoph Blocher» nahestehe, vertrete Salzmann «die alten Werte der Partei» und
Heer den «Zürcher SVP-Flügel». Der Tages-Anzeiger fragte sich gar, ob die SVP jetzt
«nett» werde. Nach Amstutz, der «mit eiserner Hand» regiert habe, könnte der neue
Fraktionschef verhandlungsbereiter sein. Laut Blick, der Aeschi in der Poleposition sah,
wollte der 2015 noch erfolglose Bundesratskandidat via Fraktionsvorstand einen neuen
Anlauf in die Regierung nehmen. Auch der neue Bundesrat Ignazio Cassis sei
schliesslich Fraktionschef gewesen, so der Blick. Im Vorfeld war die Wahl in den Medien
als Kampf zwischen Aeschi und Heer bzw. zwischen «Pro- und Anti-Blocher» zugespitzt
worden. Salzmann wurde eher als Aussenseiter betrachtet. Eher überraschend nahm
sich dann Alfred Heer kurz vor der Ausmarchung «auf Wunsch von aussen» und aus
«Sorge um die Einheit der Partei» selber aus dem Rennen. Damit war der Weg frei für
Thomas Aeschi, der mit 39 Stimmen gewählt wurde. Auf Werner Salzmann entfielen 20
Stimmen. Er wolle die Linie seines Vorgängers weiterverfolgen, die Fraktion von den
Positionen der Partei jeweils überzeugen und die Fraktionsgeschlossenheit hoch
halten, so Aeschi nach seiner Wahl in den Medien. Eine Kampfwahl hätte der Fraktion
auch vor dem Hintergrund der «tendenziösen Artikel» in den Medien nicht gut getan,
erklärte Heer nach der Wahl im Tages-Anzeiger. Heer blieb aber Kandidat für das
fünfköpfige Fraktionsvizepräsidium und wurde in dieser Funktion auch gewählt. Neben
Heer (neu) sitzen wie erwartet Céline Amaudruz (bisher) und Michael Buffat (neu) sowie
die bisherigen Felix Müri (svp, LU) und Hannes Germann (svp, SH) im Vizepräsidium. 54

PARTEICHRONIK
DATUM: 17.11.2017
MARC BÜHLMANN
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